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STEUERN

Liebe Leserin, lieber Leser,
am 10.9.2025 hat die Bundesregierung das Steueränderungsgesetz 2025 

beschlossen. Es setzt gezielte Entlastung für Bürgerinnen und Bürger  

sowie Unternehmen und stärkt das gesellschaftliche Engagement. Zen

trale Maßnahmen sind die Erhöhung der Pendlerpauschale, die dauer-

hafte Senkung der Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie, die Er-

höhung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale, die Modernisierung 

einiger steuerlicher Regelungen sowie technische Korrekturen. Doch das 

Gesetz wirft auch Fragen auf, z.  B. ob die Entlastungen ausreichen und 
wie diese Ànanziert werden sollen. Das Gesetz soll Ende des Jahres in 
Kraft treten. Es bleibt abzuwarten, welche Änderungen sich bis dahin 

noch ergeben werden.

Nach langen Diskussionen hat die Bundesregierung am 15.10.2025 end-

lich auch das lang erwartete Aktivrentengesetz beschlossen. Das Gesetz 

soll die Brücke zwischen Rentenalter und Arbeitswelt neu deÀnieren – 
mit Chancen und Herausforderungen für Gesellschaft, Wirtschaft und 

Generationengerechtigkeit. Wer das gesetzliche Rentenalter von derzeit 

67 Jahren erreicht und freiwillig weiter arbeitet, soll künftig bis zu 2.000 €  
monatlich steuerfrei hinzuverdienen dürfen. Für Unternehmen liegen die 

Vorteile auf der Hand: Wissen bewahren, Mentoring ermöglichen und Áe-

xible Modelle etablieren. Doch die Aktivrente ist kein Selbstläufer. Unter-

nehmen sind gefordert, altersgerechte Arbeitsbedingungen zu schaɆen, 
sinnvolle Aufgaben zu deÀnieren und den Dialog mit älteren Mitarbeitenden 
aktiv zu führen. Aber auch hier bleibt das weitere Gesetzgebungsver-

fahren abzuwarten.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre unserer vielfältigen Artikel 

und ganz besonders eine besinnliche Adventszeit sowie schöne Feiertage. 

Kommen Sie gesund in das neue Jahr und alles Gute für 2026!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Michael Baum 

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 

Sustainability-Auditor IDW, Partner
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Dezember
 
1. Dezember 2025

	■ Arbeitnehmende können noch einen Antrag auf 
Lohnsteuerermäßigung für das Jahr 2025 stel-

len und damit im Rahmen des Lohnsteuerverfahrens 

einen persönlichen Freibetrag für Werbungskosten 

beantragen, der den Lohnsteuerabzug des Jahres 
2025 reduziert.

10. Dezember 2025
	■ Alle SteuerpÁichtigen können bei nachweislich gerin-

geren Einkünften die nachträgliche Herabsetzung 
von Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuer-
vorauszahlungen für das Jahr 2025 beantragen.

15. Dezember 2025
	■ Kapitalanleger können bei ihrer depotführenden 

Bank einen Antrag auf Verlustbescheinigung zu 

den Einkünften aus Kapitalvermögen stellen, damit 

eine Verrechnung erzielter Verluste mit anderweitig 

erzielten positiven Kapitaleinkünften im Rahmen der 

Einkommensteuererklärung möglich ist.

31. Dezember 2025
	■ Alle Unternehmen können noch spezielle Geschäfts-

vorfälle zur gezielten Gestaltung von handels-
rechtlichen Jahresabschlüssen zum 31.12.2025 

und von steuerlichen EɆekten für das Jahr 2025 
vornehmen.

	■ Zur Verhinderung der Verjährung von Forderungen, 

die im Jahr 2022 entstanden und dem Gläubiger 
bekannt geworden sind, sollten alle Unternehmen 

Mahnbescheide beantragen oder Tilgungsverein-

barungen mit den Schuldnern abschließen.

	■ Alle offenlegungspflichtigen Unternehmen müs-

sen ihren Jahresabschluss zum 31.12.2024 beim 
Bundesanzeiger offenlegen. Für Kleinstgesell-

schaften reicht eine Hinterlegung aus.

	■ Stromintensive Unternehmen können sich unter 

bestimmten Voraussetzungen vollständig von der 
Konzessionsabgabe befreien lassen. Dazu muss 

u. a. der gezahlte Durchschnittspreis je Kilowatt-

stunde Strom im Kalenderjahr unter einem amtlich 

festgelegten Durchschnittserlös liegen. Das Ergebnis 

hieraus ist von einem Wirtschaftsprüfer zu bestätigen 

und zusammen mit einem Antrag beim Netzbetreiber 

vWichtige Fristen und Termine 2025/2026

einzureichen. Die individuell zu prüfende Antrags-

frist richtet sich nach den vertraglichen Verein-

barungen mit dem jeweils zuständigen Netzbetreiber 

und endet regelmäßig ein Jahr nach Abschluss des 
Kalenderjahres.

	■ Unternehmen des produzierenden Gewerbes müssen  

den Antrag zur Strom- und Energiesteuerent-
lastung für das Jahr 2024 stellen.

	■ Konzernunternehmen müssen ihren länderbezo
genen Bericht für 2023 über die Geschäftstätigkeit 

des Konzerns (sog. Country-by-Country Report) an 

das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln. Diese 

PÁicht betriɆt inländische Konzernobergesellschaften, 
wenn der Konzernabschluss einen Umsatz von mehr 

als 750 Mio. € ausweist. Bei ausländischen Konzern-

obergesellschaften sind ersatzweise inländische 

Konzerngesellschaften verpÁichtet.

Januar
 
31. Januar 2026

	■ Ein Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft, der bis 

zum 30.6.2021 in einen anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder des Europäischen Wirt-

schaftsraums gezogen ist und dem die sog. Weg-
zugsteuer in Deutschland gestundet wird, hat dem 

ehemaligen WohnsitzÀnanzamt eine zum 31.12.2025 
gültige Anschrift mitzuteilen und zu bestätigen, dass 

die Anteile an der Kapitalgesellschaft ihm oder ggf. 

seinem Rechtsnachfolger weiterhin zuzurechnen 

sind. Bei einem Wegzug nach dem 30.6.2021 ver-

längert sich die Frist bis jeweils zum 31.7.

	■ Alle Grundstückseigentümer sind verpÁichtet, Ver-
änderungen an den Grundstücken im abgelaufenen 

Kalenderjahr mit Auswirkungen auf den Grundsteuer-

wert, die Vermögensart oder die Grundstücksart 

bei dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Die 

Anzeige muss digital erfolgen. In Bayern, Hamburg 

und Niedersachsen endet die Anzeigepflicht am 

31.3.2026.

Februar
 
10. Februar 2026

	■ SteuerpÁichtige, die regelmäßig Umsatzsteuervor-
anmeldungen abgeben, können einen Antrag auf 
Dauerfristverlängerung für das Jahr 2026 stellen.
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grundsätzlich zusammen mit den jährlich abzugebenden 

Steuererklärungen zu erfolgen, spätestens aber bis zum 

28.2. des Folgejahres. Die vorsätzliche oder leichtfertige 

Nichtanzeige stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und 

kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

10. März 2026
	■ Einkommensteuer- und KörperschaftsteuerpÁichtige 

können bei voraussichtlich geringeren Einkünften 

einen Antrag auf Herabsetzung der Einkommen-
steuer- und Körperschaftsteuervorauszahlungen 
für das Jahr 2026 stellen.

31. März 2026
	■ SteuerpÁichtige, die Grundsteuer zahlen, können bei 

wesentlicher Ertragsminderung des Grundstücks 

einen Antrag auf Minderung der Grundsteuer 
2026 stellen.

	■ Unternehmen, die mit selbstständigen Künstlern und 

Publizisten zusammenarbeiten, müssen die Jahres-
meldung an die Künstlersozialkasse übermitteln.

	■ Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften müs-

sen ihren Jahresabschluss zum 31.12.2025 auf-

stellen. Bei einem vom Kalenderjahr abweichenden 

Geschäftsjahr endet die Aufstellungsfrist für den 

Jahresabschluss drei Monate nach Ablauf des Ge- 
schäftsjahres.

	■ Unternehmen mit durchschnittlich mindestens  

20 Mitarbeitern müssen die Anzahl der beschäftigten 

Schwerbehinderten im Kalenderjahr 2025 nebst Be-

rechnung und Zahlung der Ausgleichsabgabe bei 
der Agentur für Arbeit melden.

	■ Stromintensive Produktionsunternehmen kön-

nen einen Antrag auf teilweise Entlastung nach  

§ 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) oder 

Offshore-Netzumlage für das Begünstigungsjahr 

2025 stellen. Voraussetzung ist in der Regel ein 

Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers.

	■ Unternehmen mit einem durchschnittlichen Gesamt-
energieverbrauch von mehr als 2,5 Gigawatt-
stunden pro Jahr müssen die im Energieeɇzienz-

gesetz gesetzlich festgelegten Informationen auf 

der Plattform für Abwärme melden. Die Meldung er-

streckt sich ausschließlich auf Abwärmepotenziale.

Hinweis: 
Die Übersicht der wichtigen Fristen und Termine ent-

hält lediglich eine Auswahl an besonderen Fristen. 

Regelmäßig wiederkehrende Fristen und Termine, z. B. 
Umsatz- und Lohnsteuervoranmeldungen, Kapitaler-

tragsteueranmeldungen oder auch Zahlungstermine, 

bleiben zugunsten der Prägnanz ungenannt.

15. Februar 2026
	■ GewerbesteuerpÁichtige können bei voraussicht-

lich geringeren Gewinnen einen Antrag auf Herab-
setzung der Gewerbesteuervorauszahlungen für 
das Jahr 2026 stellen.

16. Februar 2026
	■ Arbeitgeber müssen die DEÜV-Jahresmeldung 

2025 für ihre sozialversicherungspÁichtigen Arbeit-
nehmer übermitteln.

	■ Arbeitgeber müssen den Entgeltnachweis für das 
Jahr 2025 bei der zuständigen Berufsgenossen-

schaft einreichen.

28. Februar 2026
	■ Unternehmen, die unter das Mindeststeuergesetz 

fallen und Gruppenträger in Deutschland sind, 

müssen spätestens bis zum 28.2. ihre Stellung als 

Gruppenträger beim Bundeszentralamt für Steuern 

melden.

	■ Eigenversorger mit und Eigenerzeuger von Strom 
müssen bestimmte Basisangaben sowie die selbst er-

zeugten und selbst verbrauchten umlagepÁichtigen 
Strommengen an den Verteilnetzbetreiber mitteilen.

	■ Arbeitgeber müssen die Lohnsteuerbescheinigungen 
für das Jahr 2025 an das zuständige Finanzamt 

übermitteln.

März
 
1. März 2026

	■ Alle SteuerpÁichtigen und Unternehmen können zur 
Vermeidung von Nachzahlungszinsen auf Steuer-

nachforderungen einen Antrag auf nachträgliche Er-
höhung der Steuervorauszahlungen für das Jahr 
2024 stellen. Die Finanzverwaltung kann einen ent-

sprechenden Bescheid nur bis zum 31.3.2026 erlassen.

2. März 2026
	■ SteuerpÁichtige, die im Jahr 2024 Tochtergesell-

schaften, Betriebe oder Betriebsstätten im Aus-
land gegründet oder verändert haben, müssen 

dies den deutschen Finanzbehörden mitteilen. Es 

sind Angaben zu den begründeten oder veränderten 

Beteiligungen an ausländischen Personen- oder 

Kapitalgesellschaften bzw. ausländischen Betrieben 

und Betriebsstätten zu machen. Die Mitteilung hat 
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STEUERN

 
FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Steueränderungsgesetz 2025

Mit dem geplanten Steueränderungsgesetz 2025 
verfolgt die Bundesregierung das Ziel, steuerliche 
Rahmenbedingungen gezielt zu modernisieren und 
gesellschaftliche Entwicklungen steuerlich zu be-
gleiten. Die geplanten Änderungen betreɆen sowohl 
Unternehmen als auch Privatpersonen und sollen 
die Gastronomie, das Ehrenamt, den Wohnungsbau 
sowie Berufspendler fördern. 

Am 10.9.2025 hat die Bundesregierung den Entwurf für 

ein Steueränderungsgesetz 2025 beschlossen. Ziel ist es, 

steuerliche Rahmenbedingungen zu modernisieren und 

gezielte Entlastungen für Privatpersonen sowie Unter-

nehmen umzusetzen. Der Bundesrat hat am 17.10.2025 

hierzu Stellung genommen und vor erheblichen Steuer-

mindereinnahmen für Länder und Kommunen gewarnt. 

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
	■ Die Entfernungspauschale soll ab dem 1.1.2026 ein-

heitlich auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer erhöht 

werden; bisher gilt dieser Satz erst ab dem 21. Kilo-

meter. Zusätzlich wird die zeitliche Befristung der 

Mobilitätsprämie aufgehoben, sodass auch Steuer-

pÁichtige mit geringeren Einkommen über 2026 hin-

aus davon proÀtieren können. 

	■ Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements soll 

ab dem Veranlagungszeitraum 2026 die Übungs-

leiterpauschale von 3.000 € auf 3.300 € und die 
Ehrenamtspauschale von 840 € auf 960 € angehoben 
werden. Davon betroɆen sind Tätigkeiten im gemein-

nützigen, mildtätigen oder kirchlichen Bereich, etwa 

als Trainer, Betreuer oder in der PÁege. 

	■ Im Rahmen der Sonderabschreibung für den Miet-

wohnungsneubau und der Forschungszulage soll der 

Verweis auf die europäische Deminimis-Verordnung 

aktualisiert werden. Ziel ist es, Rechtssicherheit zu 

schaɆen und Investitionen zu fördern.

	■ Zur Unterstützung der Gastronomie ist ab dem 

1.1.2026 eine dauerhafte Senkung des Umsatz-

steuersatzes für Speisen (ausgenommen Getränke) 

von 19 % auf 7 % beabsichtigt. Damit würde eine, 

während der Coronapandemie befristet eingeführte, 

Maßnahme verstetigt und die Gastronomiebranche 

nachhaltig gestärkt.

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 

17.10.2025 zwar die einzelnen Maßnahmen begrüßt, 

kritisiert jedoch die Ànanziellen Auswirkungen auf Län-

der und Kommunen. Nach ersten Schätzungen könnten 

Mindereinnahmen von über 12 Mrd. € entstehen. Die 
Bundesregierung lehnt bislang Kompensationszahlungen 

ab. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

FAZIT: 
Das Steueränderungsgesetz 2025, dessen Entwurf 

die Bundesregierung am 10.9.2025 beschlossen 

hat, beÀndet sich derzeit im Gesetzgebungsver-
fahren. Abschließende Beratungen im Bundestag 

und Bundesrat sind für Dezember 2025 vorgesehen, 

damit die wesentlichen Änderungen zum 1.1.2026 in 

Kraft treten können. Es bleibt abzuwarten, welche 

Änderungen sich bis dahin noch ergeben werden.

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Standortfördergesetz 2025

Am 10.9.2025 hat die Bundesregierung den Ent-
wurf für ein Standortfördergesetz verabschiedet. 
Ziel ist es, den Finanzstandort Deutschland gezielt 
zu stärken und attraktiver zu gestalten. Es sieht u. a.  
Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen vor –  
etwa bei der Entwicklung innovativer Geschäfts-
modelle oder in wirtschaftlich herausfordernden 
Situationen. Langfristig soll das Gesetz dazu bei-
tragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 
Deutschland zu erhöhen und seine Modernisierung 
voranzutreiben.

Deutschland braucht mehr private Investitionen, um 

seine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Viele Unter-

nehmen beklagen eine übermäßige Bürokratie und un-

zureichende staatliche Unterstützung. Das neue Stand-

ortfördergesetz, dessen Entwurf am 10.9.2025 von der 

Bundesregierung beschlossen wurde, soll hier gezielt 

Abhilfe schaɆen.

Ziel des Gesetzes ist es, Investitionen in Deutschland 

zu stärken, bürokratische Hürden abzubauen und die 

Rahmenbedingungen für Infrastruktur- und Energie-

projekte zu verbessern. Damit soll der Finanzstandort 

Deutschland insgesamt attraktiver und zukunftsfähiger 

werden.
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Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung junger,  

dynamischer Unternehmen. Um die Finanzierungs-

möglichkeiten für Start-ups zu verbessern, werden ge-

zielt Impulse und Anreize für Venture-Capital-Geber 

gesetzt. Ein zentraler Hebel ist dabei die steuerliche 

Behandlung von Gewinnen aus der Veräußerung von 

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die im Betriebs-

vermögen gehalten werden. Solche Gewinne sollen 

bis zu einem Betrag von 2 Mio. € steuerfrei bleiben – 
vorausgesetzt, sie werden vollständig reinvestiert.

Darüber hinaus soll das Gesetz die Möglichkeiten für 

Investmentfonds erweitern, in erneuerbare Energien 

und Infrastruktur zu investieren. Bislang dürfen diese 

das Kapital der Anleger ausschließlich in Wertpapiere, 

Immobilien und ähnliche Vermögenswerte investieren. 

Die direkte Beteiligung an gewerblichen Unternehmen 

– etwa in Produktion, Handwerk, Handel oder Dienst-
leistungen – ist grundsätzlich ausgeschlossen, wobei 
für Immobilienfonds bestimmte Ausnahmen gelten. Mit 

dem neuen Gesetz werden die Ausnahmeregelungen 

erweitert, um mehr Investitionen in den Bereichen 

„Erneuerbare Energien“ und „Infrastruktur“ zu mobili-

sieren. Die Ausnahmeregelung soll dabei nicht auf Im-

mobilienfonds begrenzt sein, sondern grundsätzlich für 

alle Investmentfonds gelten. Im Gegenzug entfallen bis-

herige Steuerbefreiungen für solche Fonds, um Wett-

bewerbsnachteile für regulär besteuerte Unternehmen 

zu vermeiden.

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Gesetzes ist 

der Bürokratieabbau. Die Bürokratiekosten sollen um 

25 % gesenkt werden. Dazu werden überÁüssige Prüf-, 
Melde- und AnzeigepÁichten gestrichen – u. a. das sog. 
Millionenkreditmeldewesen.

FAZIT: 
Es ist sehr begrüßenswert und in der heutigen 

Zeit sogar notwendig, dass für Investmentfonds 

die Investition in erneuerbare Energien und Infra-

struktur erleichtert werden soll. Da das Gesetz-

gebungsverfahren aber noch ganz am Anfang 

steht, bleibt abzuwarten, welche Veränderungen 

sich noch ergeben.

 

 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Aktivrentengesetz

Am 15.10.2025 hat die Bundesregierung den Ent-
wurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Renten-
alter beschlossen – das sog. Aktivrentengesetz. Ziel 
ist es, freiwillige Erwerbstätigkeit über die Regel-
altersgrenze hinaus attraktiver zu gestalten und 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Die demograÀsche Entwicklung und der zunehmende 
Fachkräftemangel stellen Unternehmen und die Gesell-

schaft vor neue Herausforderungen. Immer mehr Men-

schen möchten auch über das gesetzliche Rentenalter 

hinaus beruÁich aktiv bleiben – sei es aus Ànanziellen 
Gründen oder aus persönlichem Engagement. Um diesen 

Wunsch gezielt zu fördern, hat die Bundesregierung am 

15.10.2025 den Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen 

Förderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

im Rentenalter, das sog. Aktivrentengesetz, beschlossen. 

Ziel ist es, die Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmer 

attraktiver machen.

Dazu ist ein monatlicher Steuerfreibetrag von bis zu 

2.000 € für sozialversicherungspÁichtige Arbeitnehmer, 
die das gesetzliche Rentenalter von derzeit 67 Jahren er-
reicht haben und weiterhin beruÁich aktiv bleiben, ge-

plant. Die Steuerbefreiung soll unabhängig davon gelten, 

ob bereits eine Rente bezogen wird oder der Rentenein-

tritt aufgeschoben wurde. Nicht begünstigt sind hingegen 

Selbstständige, Beamte sowie geringfügig Beschäftigte.

Wichtig zu wissen ist, dass die SozialversicherungspÁicht 
trotz Steuerfreiheit bestehen bleibt. Dies bedeutet, dass 

Beiträge zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeits-

losenversicherung weiterhin entrichtet werden müssen. 

Jedoch wird die Aktivrente nicht dem Progressionsvor-
behalt unterworfen, was bedeutet, dass der steuerfreie 

Betrag nicht zur Erhöhung des Steuersatzes für andere 

Einkünfte führt.

Arbeitgeber sollten frühzeitig prüfen, ob sie ältere 

Beschäftigte über das Rentenalter hinaus weiter-

beschäftigen möchten. Für betroɆene Arbeitnehmer 
lohnt sich eine individuelle steuerliche Beratung, um die 

Vorteile der Aktivrente optimal zu nutzen – insbesondere 
im Zusammenspiel mit Rentenbezug und Sozialver-

sicherungsbeiträgen. Auch die Gestaltung von Arbeits-

verträgen sollte angepasst werden, um Klarheit über Be-

schäftigungsdauer und Aufgabenbereiche zu schaɆen.
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HINWEIS: 
Die Aktivrente soll zum 1.1.2026 in Kraft treten. 

Hierfür müssen Bundestag und Bundesrat dem 

Entwurf für ein Aktivrentengesetz bis zum Jahres-

ende noch zustimmen.

FÜR INTERNATIONAL TÄTIGE UNTERNEHMEN

Anpassung des Mindeststeuer-
gesetzes 

Ende 2023 ist in Deutschland das Mindeststeuer-
gesetz in Kraft getreten. Mittlerweile wurden auf 
internationaler Ebene zwei neue Verwaltungs-
leitlinien veröɆentlicht, die eine Anpassung des 
deutschen Mindeststeuergesetzes erfordern. 
Deutschland hat sich verpÁichtet, derartige Ver-
waltungsleitlinien innerhalb von 24 Monaten umzu-
setzen. Hierzu hat die Bundesregierung am 3.9.2025 
einen Gesetzentwurf zur Anpassung des Mindest-
steuergesetzes beschlossen.

Die globale Mindeststeuer zur weltweit einheitlichen Be-

steuerung von Unternehmensgewinnen mit mindestens 

15 % ist das Ergebnis einer internationalen Bewegung, 

die in Europa 2022 in einer europäischen Richtlinie mün-

dete. Diese Richtlinie wurde in Deutschland mit dem 

Mindeststeuergesetz vom 21.12.2023 umgesetzt und gilt 

grundsätzlich seit dem 1.1.2024 für international tätige 

Unternehmensgruppen, die in mindestens zwei der vier 

vorangegangenen Geschäftsjahre die Umsatzgrenze von 

750 Mio. € überschritten haben.

Die Bundesregierung hat am 3.9.2025 den Entwurf eines 

Gesetzes zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes und 

zur Umsetzung weiterer Maßnahmen beschlossen. Die 

Änderungen betreɆen u. a. die Berücksichtigung latenter 
Steuern, Vereinfachungen (z.  B. AbschaɆung der Lizenz-

schranke, Anhebung der Freigrenzen bei der Hinzu-

rechnungsbesteuerung, Rückführung von Anti-Miss-

brauchsregelungen) und die Anpassung an internationale 

Standards. 

Trotz der Anpassungen im Gesetzentwurf wird die 

Mindeststeuer in der Fachwelt weiterhin als sehr kom-

plex bewertet. Insbesondere die Vielzahl an Detail-

regelungen, Wahlrechten und Nachversteuerungs-

mechanismen führt zu erheblichem Verwaltungsaufwand 

für Unternehmen. Das Institut der Wirtschaftsprüfer 

hebt hervor, dass die geplante Nachversteuerung pas-

siver latenter Steuern in der Praxis „kaum umsetzbar“ 

sei sowie einen „erheblichen Verwaltungsaufwand“ ver-

ursache und regt an, sich international für eine Strei-

chung dieser Regelung einzusetzen. 

Bereits im Juli 2025 forderten Wirtschaftsverbände, 
z.  B. der Bundesverbund der Deutschen Industrie e.V., 
die temporäre Aussetzung der Mindeststeuer. Am 

2.10.2025 beantragten nun auch die Finanzminister 

von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern eine Aus-

setzung der Mindeststeuer in Europa. Ihr Argument 

ist, dass sich ursprünglich rd. 140 Staaten zur globa-

len Mindeststeuer bekannt haben, die Umsetzung aber 

erst in 35 Staaten (darunter die 27 Staaten der Europäi-

schen Union) erfolgt sei. Insbesondere die USA wollen 

die Mindeststeuer nicht mehr umsetzen. 

HINWEIS: 
Da das Gesetzgebungsverfahren noch ganz am An-

fang steht, bleibt abzuwarten, welche Veränderungen 

sich noch ergeben. Mit einer Umsetzung ist aber 

noch im Jahr 2025 zu rechnen.

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Richtiger Empfängername  
bei Überweisungen an die 
Finanzverwaltung

Seit dem 9.10.2025 sind alle Banken im Euro
Zahlungsverkehrsraum (SEPA) verpÁichtet, vor der 
Freigabe einer Überweisung zu prüfen, ob der Name 
des Zahlungsempfängers mit der IBAN überein-
stimmt. Dies gilt auch bei Überweisungen an die 
Finanzverwaltung. Weicht der Name des Konto-
inhabers ab, erhält der Zahler eine Warnung in Form 
einer Ampelanzeige (grün, gelb, rot) und kann ent-
scheiden, ob er die Zahlung trotzdem freigeben oder 
stoppen möchte.

Seit dem 9.10.2025 gilt eine verpÁichtende Empfän- 
gerüberprüfung für alle Banken im EuroZahlungs

verkehrsraum (SEPA). Dabei wird vor Ausführung der 

Überweisung geprüft, ob der vom Zahler eingegebene 

Name mit der IBAN des Empfängers übereinstimmt. 

Stimmen Name und IBAN überein, kann die Über-

weisung problemlos ausgeführt werden. Weicht der 
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Name des Kontoinhabers ab, erhält der Zahler eine War-

nung in Form einer Ampelanzeige (grün, gelb, rot) und 

kann entscheiden, ob er die Zahlung trotzdem freigeben 

oder stoppen möchte. 

Besondere Aufmerksamkeit ist dabei bei Überweisungen 

an Finanzämter erforderlich, da Behördennamen genau 

festgelegt sind. Bereits kleine Abweichungen können 

dazu führen, dass das System einen Fehler meldet oder 

die Zahlung verzögert wird. Die richtige Angabe des 

Empfängernamens hängt dabei vom jeweiligen Bundes-

land ab:

EMPFEHLUNG: 
Vor jeder Überweisung an das Finanzamt sollte 

daher geprüft werden: Ist der Empfängername 

exakt so angegeben, wie es das Bundesland vor-

sieht? Enthält der Name keine Tippfehler oder 

keine abgekürzten Formen? Ist die IBAN korrekt 

übernommen? 

FÜR UNTERNEHMEN

Zweites Anwendungsschreiben 
zur E-Rechnung

Das BundesÀnanzministerium hat am 15.10.2025 
das zweite Anwendungsschreiben zur Einführung 
der E-Rechnung veröɆentlicht. Im Vergleich zu dem 
am 25.6.2025 bekannt gemachten Entwurf, über 
den wir in der Ausgabe 3/2025 von „Steuern und 
Wirtschaft aktuell“ ausführlich berichtet haben, 
gibt es diverse Erweiterungen und Konkretisie-
rungen an verschiedenen Stellen. Die Neuerungen 
sollten zeitnah in die Unternehmensprozesse inte-
griert werden.

Die elektronische Rechnung wird für Unternehmen in 

Deutschland langsam zur neuen Normalität. Mit dem 

am 15.10.2025 veröɆentlichten zweiten Anwendungs-

schreiben werden die Anforderungen an die Ausstellung 

und Prüfung von E-Rechnungen weiter konkretisiert. Für 

Unternehmen ergeben sich daraus wichtige Änderun-

gen, die zu beachten sind.

Im Mittelpunkt des Anwendungsschreibens stehen die 

erweiterten PrüfpÁichten für elektronische Rechnungen. 
Hierbei wird zwischen drei Fehlerklassen, die für die Praxis 

entscheidend sind, unterschieden:

1. Formatfehler
Ein Formatfehler liegt vor, wenn die Rechnung technisch 

nicht den vorgeschriebenen Standards entspricht. Das 

betriɆt z. B. fehlerhafte Dateiformate oder eine unvoll-
ständige Datenstruktur.

Das Anwendungsschreiben spricht hier von unzu

lässigen „Syntaxen“. Solche Rechnungen gelten nicht 

als ordnungsgemäße E-Rechnung und können im Über-

gangszeitraum noch als sog. sonstige Rechnung im 

elektronischen Format akzeptiert werden, später je-

doch nicht mehr. Die Art des Formatfehlers ist dabei 

Bundesland		  Empfängerbezeichnung

Baden-Württemberg	 Finanzamt + Ort 

	 	 	 ( z.  B. Finanzamt Stuttgart)
Bayern		  Freistaat Bayern

Berlin		  Berliner Finanzämter

Brandenburg		  Finanzamt + Ort 

	 	 	 (z.  B. Finanzamt Potsdam)
Bremen		  Finanzkasse in der LHK 	

			   Bremen / Finanzamt 

			   Bremerhaven (Finanzkasse)

Hamburg		  Steuerkasse Hamburg

Hessen		  Finanzamt + Ort 

	 	 	 (z.  B. Finanzamt Frankfurt 
			   am Main)

Mecklenburg-	 	 Finanzamt + Ort (z.  B. Finanz-
Vorpommern		  amt Neubrandenburg)

Niedersachsen	 Finanzamt + Ort 

	 	 	 (z.  B. Finanzamt Göttingen)
Nordrhein-Westfalen	 Finanzamt + Ort (z.  B. 
			   Finanzamt Düsseldorf-Mitte)

Rheinland-Pfalz	 Finanzamt Idar-Oberstein

Saarland		  Finanzamt Saarlouis 

			   -Finanzkasse-

Sachsen		  Finanzamt + Ort 

	 	 	 (z.  B. Finanzamt Leipzig I )
Sachsen-Anhalt	 Finanzamt + Ort 

	 	 	 (z.  B. Finanzamt Naumburg)
Schleswig-Holstein	 Finanzamt + Ort 

	 	 	 (z.  B. Finanzamt Neumünster)
Thüringen		  Freistaat Thüringen
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unerheblich, denn die Rechnung entspricht nicht mehr 

der einzuhaltenden europäischen Norm.

2. Geschäftsregelfehler 
Geschäftsregelfehler entstehen, wenn die logischen Zu-

sammenhänge innerhalb der Rechnung nicht stimmen. 

Das kann der Fall sein, wenn PÁichtfelder fehlen oder 
Angaben widersprüchlich sind, etwa wenn der Steuer-

betrag nicht zum angegebenen Steuersatz passt. Be-

sonders relevant sind Fehler, die die steuerlich not-

wendigen Angaben betreɆen, denn sie führen dazu, dass 
die Rechnung steuerlich nicht anerkannt wird.

3. Inhaltsfehler
Inhaltsfehler betreɆen die inhaltliche Richtigkeit der 
Angaben, z. B. einen falschen Steuersatz oder eine un-

zutreɆende Leistungsbeschreibung. Diese Fehler kön-

nen auch dann auftreten, wenn die technische Prüfung 

keine Beanstandung ergibt. Für den Vorsteuerabzug ist 

die inhaltliche Prüfung daher weiterhin unerlässlich.

Unternehmen sind verpÁichtet, eingehende E-Rechnun-

gen sowohl technisch als auch inhaltlich zu prüfen. Die 

technische Validierung kann mit einer geeigneten Soft-

ware erfolgen, deren Validierungsberichte aufbewahrt 

werden sollten. Es sollte zudem darauf geachtet wer-

den, dass die Software die Rechnung, soweit möglich, 

im Hinblick auf alle drei Fehlerarten prüfen kann. Laut 

Anwendungsschreiben kann sich ein Unternehmer unter 

Beachtung der SorgfaltspÁichten eines ordentlichen 
Kaufmanns auf das technische Ergebnis der Validierung 

verlassen. Dazu muss die Software jedoch sämtliche 

relevanten Prüfungspunkte bezüglich der Format- und 

Geschäftsregelfehler abdecken können.

Die inhaltliche Prüfung bleibt Aufgabe des Unter-

nehmers selbst und kann nicht vollständig durch eine 

Validierungssoftware automatisiert werden. Die Soft-

ware hat insoweit lediglich eine unterstützende Funktion 

für die Prüfung von Rechnungen.

Wer die Prüfungen nicht sorgfältig durchführt, riskiert 

ausgangsseitig die Ablehnung der Rechnung und ein-

gangsseitig den Verlust des Vorsteuerabzugs. Nicht 

weniger wichtig ist das korrekte Format der Ausgangs-

rechnungen, da dies bei Nichteinhaltung ebenfalls zu 

einem erheblichen Mehraufwand und unangenehmen 

Rückfragen vonseiten der Kunden (als Leistungs-

empfänger) führen könnte. Daher sollten auch Aus-

gangsrechnungen validiert werden, um Risiken der 

kundenseitigen Beanstandung zu minimieren.

Darüber hinaus müssen alle PÁichtangaben direkt im 
strukturierten Teil der Rechnung enthalten sein. Ver-

weise auf Anhänge oder externe Dokumente, die ins-

gesamt alle Vorgaben an eine ordnungsgemäße Rech-

nung erfüllen, sind nicht mehr zulässig. Bei hybriden 

Rechnungsformaten ist der strukturierte Datenteil 

maßgeblich.

EMPFEHLUNG: 
Unternehmen sollten ihre Prozesse zur Rechnungs-

prüfung an die neuen Vorgaben im zweiten An-

wendungsschreiben zur Einführung der E-Rech-

nung vom 15.10.2025 anpassen, indem sie eine 

zuverlässige Validierungssoftware einsetzen und 

die Ergebnisse dokumentieren.

FÜR UNTERNEHMEN

Verfassungsmäßigkeit der 
Mindestgewinnbesteuerung

Am 23.7.2025 entschied das Bundesverfassungs-
gericht, dass die gesetzlichen Regelungen zur 
sog. Mindestgewinnbesteuerung bei der Körper-
schaftsteuer und der Gewerbesteuer verfassungs-
gemäß sind. Die Entscheidung betrifft Kapital-
gesellschaften und bestätigt die seit dem Jahr 
2004 geltende Praxis der zeitlich gestreckten 
Verlustverrechnung.

Die Mindestgewinnbesteuerung regelt, dass Verlustvor-

träge innerhalb einer Besteuerungsperiode bis zu einem 

Sockelbetrag von 1 Mio. € vollständig abgezogen wer-
den können. Übersteigt das zu versteuernde Einkommen 

bzw. der Gewerbeertrag diesen Betrag, ist der Abzug 

auf 60 % des übersteigenden Betrags begrenzt. Für 

die Jahre 2024 bis 2027 wurde dieser Prozentsatz im 
Körperschaftsteuerrecht auf 70 % angehoben, bei der 

Gewerbesteuer verbleibt der Prozentsatz bei 60 %. Diese 

Mindestgewinnbesteuerung führt dazu, dass trotz vor-

handener Verlustvorträge ein positives Einkommen ver-

bleiben kann, das der Besteuerung unterliegt.

Das Bundesverfassungsgericht musste nun klären, ob 

die gesetzliche Begrenzung des Verlustvortrags durch 

die sog. Mindestgewinnbesteuerung gegen den Gleich-

heitssatz oder die Eigentumsgarantie verstößt. Anlass 

war ein Fall, in dem eine Kapitalgesellschaft aufgrund 
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einer Insolvenz ihre Verlustvorträge nicht mehr voll-

ständig nutzen konnte.

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte am 23.7.2025, 

dass die Regelung in ihrer Grundstruktur verfassungs-

gemäß ist. Die zeitliche Streckung der Verlustver-

rechnung – also die Begrenzung auf 1 Mio. € Sockel-
betrag und darüber hinaus auf 60 % (bzw. 70 % in 

bestimmten Jahren) – sei sachlich gerechtfertigt. Ziel sei 
eine kontinuierliche und gegenwartsnahe Besteuerung 

sowie die Verstetigung staatlicher Einnahmen. 

Die Richter betonten, dass der Gesetzgeber typisie-

rende Regelungen treɆen darf, um das Steuersystem 
praktikabel zu halten. Auch wenn einzelne Härten ent-

stehen – etwa bei endgültigem Verlustverfall –, seien 
diese im Rahmen zulässiger Typisierung hinzunehmen. 

Die Regelung sei weder willkürlich noch verletze sie den 

Gleichheitssatz. 

Fälle, in denen Verlustvorträge endgültig verfallen, 

führen auch nicht zu einer leistungsfähigkeitswidrigen 

Substanzbesteuerung. Auch in solchen Sonder-

konstellationen sei die Ungleichbehandlung durch sach-

liche Gründe gerechtfertigt. 

Die Regelungen zur Mindestgewinnbesteuerung ver-

letzen nach AuɆassung des Bundesverfassungsgerichts 
auch nicht die Eigentumsgarantie. Die steuerliche 

Behandlung von Verlusten sei Teil der allgemeinen 

SteuerpÁicht und unterliege der gesetzgeberischen 
Gestaltungsfreiheit.

FAZIT: 
Für Unternehmen bedeutet dies, dass die bis-

herige Praxis bestehen bleibt. Verlustvorträge 

können weiterhin nur begrenzt genutzt wer-

den, was bei Unternehmensbeendigungen zu 

steuerlichen Belastungen führen kann. Die Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

23.7.2025 schaɆt jedoch Rechtssicherheit und 
bestätigt die verfassungsrechtliche Zulässigkeit 

der Mindestbesteuerung.

FÜR IMMOBILIENEIGENTÜMER

Aktuelles zur Steuerermäßigung 
für energetische Sanierungen 

Das BundesÀnanzministerium hat am 21.8.2025 die 
bisherigen Regelungen zur steuerlichen Förderung 
energetischer Maßnahmen an zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten Gebäuden umfassend überarbeitet. 
Ziel der Neufassung ist es, die bisherigen Auslegungen 
zu präzisieren, an die aktuelle Gesetzeslage anzu-
passen und die Anwendungspraxis zu vereinheitlichen.

Eigentümer von selbst genutzten Wohnimmobilien 

in der Europäischen Union können für energetische 

Sanierungsmaßnahmen eine über drei Jahre gestaɆelte 
Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Kosten, maximal 

40.000 €, erhalten. Begünstigt sind beispielsweise Er-
neuerungen von Fenstern, Türen oder der Heizungsanlage 

sowie Wärmedämmungen. Voraussetzung ist, dass die 

Maßnahme in den Jahren 2020 bis 2029 erfolgt und das 
Haus zu diesem Zeitpunkt bereits älter als zehn Jahre ist.

Das BundesÀnanzministerium hat am 21.8.2025 die bis-

herigen Regelungen zur steuerlichen Förderung ener-

getischer Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken 

genutzten Gebäuden umfassend überarbeitet und das 

bisherige Anwendungsschreiben vom 14.1.2021 auf-

gehoben. Ziel der Neufassung ist es, die bisherigen Aus-

legungen zu präzisieren, an die aktuelle Gesetzeslage an-

zupassen und die Anwendungspraxis zu vereinheitlichen.

Zu den wesentlichen Änderungen zählt die Erweiterung 

des förderfähigen ObjektbegriɆs. So sind nun auch Zu-

behörräume wie Keller, Heizungsräume oder Garagen 

förderfähig, sofern sie im Zusammenhang mit der ener-

getischen Hauptmaßnahme stehen. Ebenso können 

WohnÁächenerweiterungen, etwa durch Dachausbau 
oder Anbauten, unter bestimmten Voraussetzungen in 

die Förderung einbezogen werden.

Im Hinblick auf die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 

wurden mehrere Klarstellungen vorgenommen. Ein 

vorübergehender Leerstand vor dem Einzug ist unschäd-

lich, wenn dieser im Zusammenhang mit der geplanten 

Sanierung steht. Auch die unentgeltliche Überlassung 

an Kinder, für die ein Anspruch auf Kindergeld besteht, 

bleibt weiterhin förderunschädlich. Bei gemischt ge-

nutzten Objekten, etwa mit einem häuslichen Arbeits-

zimmer, ist künftig eine anteilige Kürzung der förder-

fähigen Aufwendungen notwendig.
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Ein bedeutender Schritt zur Vereinfachung ist die Ein-

führung eines einheitlichen Musterformulars für die 

Bescheinigung energetischer Maßnahmen durch Fach-

unternehmen. Dieses ersetzt die bisher getrennten 

Formulare für Fachunternehmen und ausstellungsbe

rechtigte Personen.

Darüber hinaus wurden die Voraussetzungen für die An-

erkennung von Umfeldmaßnahmen konkretisiert. Solche 

Maßnahmen, wie etwa Estricharbeiten im Zuge eines 

Heizungstauschs, sind nur dann förderfähig, wenn sie 

in der Bescheinigung des Fachunternehmens gesondert 

ausgewiesen sind. Auch die Kosten für Energieberater 

bleiben förderfähig, sofern sie in direktem Zusammen-

hang mit der Maßnahme stehen.

Daneben wurde auch die Frage des Beginns der Nutzung 

zu eigenen Wohnzwecken neu gefasst. So kann diese 

bereits mit Beginn der Sanierung angenommen werden, 

wenn ein Einzug unmittelbar bevorsteht.

FAZIT: 
Die Überarbeitung des Anwendungsschreibens zur 

steuerlichen Förderung energetischer Maßnahmen 

an zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden 

vom 21.8.2025 stärkt die Rechts- und Planungs-

sicherheit für alle, die energetische Sanierungen 

an selbst genutzten Wohngebäuden durchführen. 

Wer solche Förderungen nutzen möchte, soll-

te frühzeitig die BescheinigungspÁicht im Blick 
behalten und die Maßnahmen technisch sowie 

steuerlich korrekt dokumentieren.

FÜR KAPITALGESELLSCHAFTEN

(Keine) Schenkungsteuer bei 
disquotalen Einlagen in die 
Kapitalrücklagen

Der BundesÀnanzhof zweifelt in einem Beschluss 
vom 6.6.2025 an der SchenkungsteuerpÁicht bei 
disquotalen Einlagen in die Kapitalrücklage einer 
Kapitalgesellschaft. 

Zahlt ein Gesellschafter in die Kapitalrücklage einer 

Kapitalgesellschaft ein, können sich dadurch Werter-

höhungen zugunsten der übrigen Mitgesellschafter er-

geben. Der BundesÀnanzhof sieht in einem Verfahren 

über die Aussetzung der Vollziehung ernstliche Zweifel 

daran, dass eine schenkungsteuerpflichtige Werter-

höhung vorliegt, wenn die Einlagen personenbezogen zu-

geordnet werden. Das heißt, die Einlagen sollen nur dem 

einlegenden Gesellschafter zugutekommen. In dem vom 

BundesÀnanzhof am 6.6.2025 entschiedenen Fall war 
strittig, ob eine solche personenbezogene Zuordnung 

auch ohne ausdrückliche Regelung in der Satzung der 

Kapitalgesellschaft steuerlich anerkannt werden kann.

Anders als die Finanzverwaltung und das Finanzgericht 

zweifelt der BundesÀnanzhof aus den nachfolgenden 
Gründen auch ohne satzungsrechtliche Regelung an 

einer Schenkung:

	■ Keine endgültige Vermögensverschiebung: Die 

Einlagen wurden individuell den Gesellschaftern bei Ein-

stellung in die Kapitalrücklage zugeordnet. Im Fall einer 

Liquidation sollten nur die Einleger proÀtieren. Eine Be-

reicherung der Mitgesellschafter sollte nicht erfolgen.

	■ Verbindliche Abreden: Die personenbezogene Zu-

ordnung war in Gesellschafterbeschlüssen und Jahres-

abschlüssen dokumentiert. Diese gelten als verbindlich –  
auch ohne satzungsmäßige Regelung.

	■ Verwaltungspraxis: Zusatzabreden können eine 

steuerbare Werterhöhung verhindern.

HINWEIS: 
So erfreulich der Beschluss des BundesÀnanzhofs 
vom 6.6.2025 auch ist, ist aus Vorsichtsgründen 

jedem Gesellschafter eine satzungsrechtliche 

Regelung über die disquotale Einlage und deren 

Zuordnung zu empfehlen, um eine Schenkung 

auszuschließen.

FÜR ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER

Lohnsteuerliche Behandlung 
von FirmenÀtnessprogrammen

Das Finanzgericht Niedersachsen entschied am 
17.4.2024, dass bei FirmenÀtnessprogrammen an-
hand der anteilig auf die registrierten Arbeitnehmer 
entfallenden Kosten des Arbeitgebers zu ermitteln 
ist, ob die Sachbezugsfreigrenze überschritten ist 
und Lohnsteuer anfällt.
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Sachbezüge, die ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 

gewährt, unterliegen als geldwerter Vorteil der Lohn-

steuer, wenn ihr Wert 50 € im Kalendermonat über-
steigt. Am 17.4.2024 entschied das Finanzgericht 

Niedersachsen über die Frage des Überschreitens der 

Sachbezugsfreigrenze bei FirmenÀtnessprogrammen. 

Zahlt der Arbeitgeber an einen Anbieter von Fitness- 

bzw. Gesundheitseinrichtungen (z.  B. einen Betreiber 
von Fitnessstudios) monatlich ein Pauschalhonorar, das 

seine Mitarbeiter zur Nutzung bestimmter Fitness- bzw. 

Gesundheitseinrichtungen berechtigt, ist dieser Betrag 

auf die für das FirmenÀtnessprogramm registrierten und 
damit trainingsberechtigten Mitarbeiter aufzuteilen. Die 

Sachbezugsfreigrenze wird überschritten, wenn die an-

teiligen Kosten des Arbeitgebers je registrierten Mit-

arbeiter 50 € übersteigen. Dies gilt auch dann, wenn 
die Anzahl der vom Arbeitgeber erworbenen Lizenzen 

oder der tatsächlich trainierenden Mitarbeiter geringer 

als die Anzahl der für das FirmenÀtnessprogramm regis-

trierten Mitarbeiter ist.  

HINWEIS: 
Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen 

hat sich dieser Auffassung am 11.3.2025 an-

geschlossen und weist darauf hin, dass Arbeit-

geber monatlich die Anzahl der registrierten 

Arbeitnehmer prüfen müssen und die Aufteilung 

der laufenden Kosten für das Firmenfitness-

programm entsprechend anzupassen haben.

FÜR ARBEITGEBER

Zulässigkeit des Widerrufs der 
privaten Pkw-Nutzung während 
der Freistellung

Arbeitgeber dürfen die Privatnutzung eines Dienst-
wagens während einer Freistellung nach Kündigung 
widerrufen, wenn dies vertraglich klar geregelt ist. Der 
Widerruf muss allerdings unter Berücksichtigung der 
Interessen des Arbeitnehmers erfolgen, insbesondere 
im Hinblick auf steuerliche Auswirkungen.

Das Bundesarbeitsgericht entschied am 12.2.2025, dass 

Arbeitgeber die private Nutzung eines Dienstwagens 

während einer Freistellung nach einer Kündigung wider-

rufen dürfen, sofern dies vertraglich klar geregelt ist. Die 

private Nutzung eines Dienstwagens gilt als geldwerter 

Vorteil und ist steuerpÁichtig. Im entschiedenen Fall 
hatte der Arbeitgeber nach einer Kündigung und Arbeits-

freistellung die Rückgabe des Dienstwagens im laufen-

den Monat verlangt, was der Arbeitnehmer akzeptierte, 

jedoch eine Nutzungsausfallentschädigung einklagte.

Das Bundesarbeitsgericht bestätigte die Wirksamkeit 

der arbeitsvertraglichen Widerrufsklausel, sofern die 

Gründe für den Widerruf klar benannt sind. Allerdings 

muss der Widerruf nach billigem Ermessen erfolgen,  

d. h., die Interessen beider Parteien müssen angemessen 

berücksichtigt werden. Im konkreten Fall wurde dem 

Arbeitnehmer eine Nutzungsausfallentschädigung zu-

gesprochen, da die steuerlichen Auswirkungen (volle 

Monatsversteuerung nach der 1-%-Regelung trotz vor-

zeitiger Pkw-Rückgabe im laufenden Monat) nicht aus-

reichend berücksichtigt wurden.

FAZIT: 
Um steuerliche Nachteile für Arbeitnehmer zu ver-

meiden, sollten Widerrufsregelungen zu Dienst-

wagen klar und transparent formuliert werden. 

Die Gründe für einen Widerruf sind ausdrücklich 

zu benennen und der Widerruf sollte zum Monats-

ende erfolgen.

FÜR INTERNATIONAL TÄTIGE UNTERNEHMEN

Funktionsverlagerung: Klare 
Grenzen für die Finanzverwaltung

Die steuerliche Behandlung von Funktionsver-
lagerungen ist seit Jahren ein Brennpunkt in Be-
triebsprüfungen international tätiger Unternehmens-
gruppen. Die jüngste Entscheidung des Finanzgerichts 
Köln vom 13.6.2024 bringt nun wesentliche Klar-
stellungen und stärkt die Position der Steuer-
pÁichtigen gegenüber der Finanzverwaltung.

Eine Funktionsverlagerung ins Ausland erfasst die Über-

tragung wesentlicher Betriebsfunktionen (z.  B. Produktion, 
Vertrieb, Forschung und Entwicklung) auf ein ausländisches 

verbundenes Unternehmen. Es gilt steuerlich als Àktive Ver-
äußerung, die mit einem Transferpreis zu bewerten ist. 

Im Urteilsfall hatte die Finanzverwaltung eine Funktions-

verlagerung von Deutschland in die USA angenommen. 
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Gegenstand war eine Umstrukturierung im Konzern zur 

Umsetzung einer Prinzipalstruktur. Obwohl die wesent-

lichen Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten weiterhin 

beim deutschen Unternehmen verblieben waren und die 

angeblich verlagerte Funktion tatsächlich nie allein vom 

verlagernden Unternehmen ausgeübt wurde, machte die 

Finanzverwaltung eine Funktionsverlagerung geltend. 

Nach dem Urteil des Finanzgerichts Köln vom 13.6.2024 

ist für eine Funktionsverlagerung erforderlich, dass vom 

verlagernden Unternehmen in Deutschland eine eigen-

ständige, organisatorisch abgegrenzte Funktion tatsäch-

lich ausgeübt wurde. Die bloße Zurechnung von Tätig-

keiten, die von anderen Konzerngesellschaften ausgeübt 

wurden, reiche nicht aus. Das Gericht widerspricht 

damit ausdrücklich der bisherigen Praxis der Finanz-

verwaltung, jede einzelne Teilaufgabe als eigenständige 

Funktion zu betrachten. Vielmehr ist eine Funktion nur 

dann gegeben, wenn sie sich klar von anderen Unter-

nehmensbereichen abgrenzen lässt und eine gewisse 

Eigenständigkeit aufweist. 

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Feststellungslast. Die 

Finanzverwaltung muss das Vorliegen einer Funktions-

verlagerung mit tatsächlichen Anhaltspunkten nach-

weisen. Eine Schätzung oder bloße Vermutung auf-

grund fehlender Dokumentation ist nicht zulässig. Die 

MitwirkungspÁichten des SteuerpÁichtigen führen nicht 
zu einer Umkehr der Feststellungslast. 

FAZIT: 
Das Finanzgericht Köln hat am 13.6.2024 die An-

forderungen an die Annahme einer Funktionsver-

lagerung deutlich präzisiert und die Rechte der 

SteuerpÁichtigen gestärkt. Die Revision wurde 
zwar zugelassen, von der Finanzverwaltung aber 

nicht eingelegt. Die Entscheidung zeigt, dass es 

sich bei einer seitens der Finanzverwaltung unter-

stellten Funktionsverlagerung lohnen kann, den 

Gerichtsweg zu beschreiten.

FÜR INTERNATIONAL TÄTIGE UNTERNEHMEN

Aktuelle Entwicklungen zur 
Betriebsstätte

Die Betriebsstätte ist ein Dauerbrenner in der 
steuerfachlichen Diskussion. Durch aktuelle Ent-
scheidungen des BundesÀnanzhofs, durch neue 
Verwaltungsanweisungen sowie durch den EinÁuss 
der Digitalisierung ist sie abermals in den Mittel-
punkt fachlicher Diskussionen gerückt. Die jüngs-
ten Entwicklungen verdeutlichen, wie dynamisch 
und praxisrelevant dieses Themenfeld ist.

Die steuerliche Betriebsstätte bleibt ein zentrales Thema 

des internationalen Steuerrechts und ist durch aktuelle 

Urteile des BundesÀnanzhofs, neue Verwaltungsgrund-

sätze und die fortschreitende Digitalisierung erneut in 

den Fokus gerückt. Die jüngsten Entscheidungen zeigen, 

wie dynamisch und praxisrelevant das Thema ist:

1. Zeitliche Voraussetzungen einer Betriebsstätte
Der BundesÀnanzhof hat am 18.12.2024 bestätigt, dass 
eine Betriebsstätte grundsätzlich eine Mindestdauer von 

sechs Monaten erfordert – sowohl für die Geschäfts-

einrichtung als auch für die unternehmerische Tätigkeit. 

Eine bloße Überschreitung der Frist durch Abwicklungs-

tätigkeiten reicht nicht aus. Für die Praxis bedeutet dies, 

dass kurzfristige Projekte im Ausland regelmäßig keine 

Betriebsstätte begründen und damit auch keine steuer-

lichen ProgressionseɆekte genutzt werden können.

2. Anforderungen an die Betriebsstätte bei 
    Mitnutzung 
Eine Betriebsstätte kann auch bei Mitnutzung von Räu-

men und personenbeschränkten Nutzungsstrukturen 

vorliegen, wenn eine dauerhafte Verfügungsmacht und 

Verwurzelung bestehen. Zentrale unternehmerische 

Tätigkeiten (z. B. Buchführung, geschäftsführende Kon-

trolle) sind keine Hilfstätigkeiten und können nach Auf-

fassung des BundesÀnanzhofs vom 18.12.2024 zur Be-

gründung einer Betriebsstätte führen.

3. Betriebsstättengewinnermittlung
Die pauschale Einordnung einer Betriebsstätte als 

„Routinebetriebsstätte“ und die Anwendung der Kosten-

aufschlagsmethode sind unzulässig, wenn kein tatsäch-

licher wirtschaftlicher Vorgang zwischen Stammhaus und 

Betriebsstätte nachweisbar ist. Die PÁicht zur Erstellung 
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einer Hilfs- und Nebenrechnung in Deutschland ent-

fällt, wenn keine korrekturfähigen Rechtsbeziehungen 

vorliegen. Die Entscheidung des BundesÀnanzhofs vom 
18.12.2024 betriɆt sog. Inbound-Investitionen. 

4. Digitalisierung und personallose Betriebsstätten
Automatisierte Einrichtungen wie Serverfarmen, Pipe-

lines sowie Wind- oder Solarparks können Betriebs-

stätten sein, sofern sie der Geschäftstätigkeit dienen. 

Die Gewinnzurechnung bleibt aber problematisch. 

Ohne wesentliche Personalfunktionen wird der Be-

triebsstätte meist nur ein geringer Gewinn zugeordnet. 

Der BundesÀnanzhof hat bereits am 24.11.2021 an-

gedeutet, dass künftig auch Drittpersonal als Personal-

funktion zählen könnte.

FAZIT: 
Die Gewinnzuordnung bei Betriebsstätten wird 

international unterschiedlich gehandhabt. Die 

Gefahr von Doppelbesteuerung bleibt bestehen, 

solange keine abgestimmten Lösungen gefunden 

werden. Es gilt daher, die Betriebsstätte und ihre 

Auswirkung auf das steuerliche Gesamtergebnis 

der Gruppe laufend zu prüfen.

FÜR UNTERNEHMEN

Umsatzsteuer: Weiter-
berechnung von Leistungen 
einer aktiven Holding

Der Europäische Gerichtshof entschied am 3.7.2025 
zur umsatzsteuerlichen Organschaft und rückte 
die diɆerenzierte Behandlung von Leistungen einer 
aktiven Holding an ihre Tochtergesellschaften in 
den Fokus. Die Finanzverwaltung darf nicht mehr 
pauschal von einer einheitlichen Leistung aus-
gehen, sondern muss jede einzelne Dienstleistung 
gesondert betrachten. Unternehmen sind nun ge-
fordert, ihre internen Leistungsbeziehungen trans-
parenter und marktgerecht zu gestalten.

Eine Holding, deren Zweck sich auf das Halten und 

Verwalten gesellschaftsrechtlicher Beteiligungen be-

schränkt und die keine Leistungen gegen Entgelt erbringt 

(sog. Finanzholding), ist nicht als umsatzsteuerlicher 

Unternehmer tätig; sie ist nicht zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt. Demgegenüber ist eine Holding, die im Sinne 

einer einheitlichen Leitung aktiv in das laufende Tages-

geschäft ihrer Tochtergesellschaften eingreift (sog. Füh-

rungs- oder Funktionsholding), unternehmerisch tätig 

und zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

Der Europäische Gerichtshof hatte am 3.7.2025 

über die umsatzsteuerliche Behandlung von Dienst-

leistungen einer aktiv verwaltenden Muttergesellschaft 

zu entscheiden. Die Holding erbrachte Management, 

IT, Immobilien und Beratungsleistungen (einschließlich 

Personalverwaltung) an ihre, nur anteilig zum Vorsteuer-

abzug berechtigten, Tochtergesellschaften und stellte 

hierfür eine Gesamtrechnung auf Cost-Plus-Basis auf. 

Insbesondere Aktionärskosten und Kosten der Kapital-

beschaffung wurden in der Gesamtrechnung nicht 

weiterbelastet. Die Finanzverwaltung behandelte das 

Leistungsbündel als einheitlich und wollte sämtliche 

Kosten der Holding – einschließlich Aktionärskosten und 
Kosten der KapitalbeschaɆung – der umsatzsteuerlichen 
Bemessungsgrundlage zurechnen.

Der Europäische Gerichtshof setzte dem eine klare 

Grenze. Die erbrachten Leistungen stellen keine 

wirtschaftlich untrennbare Leistung dar und sind daher 

getrennt zu beurteilen. Jede Einzelleistung behält ihren 
eigenständigen, originären Charakter, auch wenn ein 

Gesamtpreis vereinbart ist. Eine pauschale Heran

ziehung sämtlicher Kosten als Bemessungsgrundlage 

ist unzulässig; vielmehr ist eine diɆerenzierte Prüfung 
und Bewertung der jeweiligen Leistungen erforderlich.

Für die Praxis folgt daraus, dass konzerninterne Dienst-

leistungen inhaltlich abzugrenzen, sorgfältig zu doku

mentieren und nachvollziehbar zu bepreisen sind. 

Maßstab für die Höhe der Leistungen sind vorrangig 

marktübliche Preise je Einzelleistung. Wenn solche 

Marktpreise nicht ermittelbar sind, können die im Zu-

sammenhang mit Ausgangsleistungen stehenden 

Selbstkosten – und zwar nur diese – der Holding als 
Referenz dienen. 

EMPFEHLUNG: 
Unternehmen sollten ihre internen Leistungsbe

ziehungen prüfen und für eine leistungsspeziÀsche 
Kalkulation sorgen. Das schaɆt Rechtssicherheit 
und minimiert das Risiko von Diskussionen mit 

der Finanzverwaltung.

STEUERN
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und eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Die Finanz-

verwaltung darf zur Prüfung des in diesem Zusammen-

hang geltend gemachten Vorsteuerabzugs neben der 

Rechnung auch weitere Nachweise verlangen, etwa Tätig-

keitsberichte oder Leistungsdokumentationen. Diese 

müssen jedoch verhältnismäßig und geeignet sein, die 

Leistung und deren Verwendung für steuerbare Umsätze 

zu belegen. 

HINWEIS: 
Intercompany-Verträge mit Verrechnungspreis-

anpassungen sollten künftig auch umsatzsteuer-

liche Aspekte berücksichtigen, um Risiken bei  

Betriebsprüfungen zu vermeiden.

FÜR UNTERNEHMEN

Umsatzsteuerliche Behandlung 
des Handels mit Non-Fungible 
Tokens

Das Finanzgericht Niedersachsen hat am 10.7.2025 ei-
nige Grundsätze zur umsatzsteuerlichen Behandlung 
des Handels mit Non-Fungible Tokens (NFTs) auf-
gestellt. Unklar war vor allem, ob der Handel mit 
Non-Fungible Tokens über eine Internetplattform eine 
sonstige Leistung oder eine Lieferung im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes darstellt.

Im Streitfall wurde über eine weltweit agierende Internet-

plattform mit Non-Fungible Tokens – Sammelobjekten, 
sog. „Non-Fungible Token Collectibles“ – gehandelt. Ein 
Non-Fungible Token kann als ein EchtheitszertiÀkat in 
digitalisierter Form verstanden werden. Dabei wird der 

Besitz von vorwiegend digitalen Objekten, wie Kunst-

werken oder Musikstücken, bestätigt. 

Das Finanzgericht Niedersachsen entschied am 

10.7.2025, dass es sich beim Handel mit Non-Fun-

gible Tokens nicht um Lieferungen im Sinne des Um-

satzsteuergesetzes, sondern grundsätzlich um sonsti-

ge Leistungen handelt. Gehandelt wird nicht mit dem 

Sammelobjekt selbst, sondern nur mit einem Daten-

bankeintrag einer dezentralen Datenbank, einer sog. 

„Blockchain“. Durch Erwerb des Datenbankeintrags 

kann sich der Erwerber als Eigentümer des digitalen 

Kunstwerkes ausgeben. Für eine Lieferung ist das Vor-

liegen eines körperlichen Gegenstandes notwendig. Ein 

FÜR INTERNATIONAL TÄTIGE UNTERNEHMEN

Umsatzsteuerliche Behandlung 
von Verrechnungspreis-
anpassungen

Der Europäische Gerichtshof entschied am 4.9.2025, 
dass Verrechnungspreisanpassungen innerhalb von 
Unternehmensgruppen als umsatzsteuerbare Leis-
tungen gelten können. Dies betriɆt insbesondere 
Ausgleichszahlungen, die auf vertraglich verein-
barten Leistungen beruhen. Unternehmen mit  
entsprechenden Modellen sollten ihre Vertrags-
grundlagen und Dokumentation überprüfen.

Verrechnungspreisanpassungen – insbesondere sog. 
Jahresendanpassungen – sind ein gängiges Instrument 
zur ertragsteuerlichen Gewinnallokation innerhalb multi-

nationaler Unternehmensgruppen. Verrechnungspreise 

sind die Preise, die für den Austausch von Gütern, Dienst-

leistungen oder immateriellen Wirtschaftsgütern zwischen 

verbundenen Unternehmen vereinbart werden. Sie dienen 

aus ertragsteuerlicher Sicht der Verteilung von Erträgen 

und Aufwendungen innerhalb eines Konzerns und müssen 

dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. Das heißt, 

sie sollen so gestaltet sein, wie sie unabhängige Dritte 

unter gleichen Bedingungen vereinbaren würden. 

Der Europäische Gerichtshof entschied am 4.9.2025, 

dass solche Anpassungen unter bestimmten Voraus-

setzungen auch umsatzsteuerlich relevant sein kön-

nen. Im Urteilsfall „Arcomet Towercranes“ wurde eine 

Ausgleichszahlung zwischen einer belgischen Mutter-

gesellschaft und ihrer rumänischen Tochtergesellschaft 

vorgenommen, um eine vereinbarte Gewinnmarge zu er-

reichen. Der Europäische Gerichtshof bewertete diese 

Zahlung als Entgelt für eine steuerbare Dienstleistung, 

da die Muttergesellschaft klar deÀnierte konzerninterne 
Leistungen gegen Entgelt erbracht hatte, die der Tochter-

gesellschaft wirtschaftliche Vorteile verschaɆten.

Liegt ein vertraglich geregelter Leistungsaustausch vor, 

kann eine Verrechnungspreisanpassung umsatzsteuer-

bar sein – und zwar unabhängig davon, ob die Vergütung 
variabel ist oder ob die Zahlung der reinen Gewinn-

korrektur dient. Entscheidend ist, ob ein unmittelbarer 

Bezug zu einer konkreten Leistung besteht. 

Liegt eine umsatzsteuerpÁichtige Leistung vor, berechtigt 
dies den Leistungsempfänger zum Vorsteuerabzug, so-

lange die Leistung für sein Unternehmen bezogen wird 

STEUERN
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Non-Fungible Token erfüllt diese Voraussetzungen oɆen-

sichtlich nicht, sodass in der Folge eine elektronisch er-

brachte Dienstleistung vorliegt. Das Finanzgericht Nieder-

sachsen folgt hier der europäischen Rechtsprechung.

Leistungsempfänger ist der jeweilige Käufer des Non-

Fungible Token und zwar auch dann, wenn dieser nur 

über eine pseudonymisierte Wallet-Adresse identi-

Àzierbar ist. Die Handelsplattform selbst wird nicht als 
Leistungsempfänger oder Vermittler angesehen, sodass 

die umsatzsteuerliche Regelung zur Dienstleistungs-

kommission keine Anwendung Àndet. 

Weiter hat das Gericht festgehalten, dass der Handel 

mit Non-Fungible Tokens grundsätzlich dem regulären 

Umsatzsteuersatz von 19 % unterliegt.

Festzuhalten ist, dass Unternehmer, die Non-Fungible  

Tokens verkaufen, ihre Umsätze der Umsatzsteuer unter-

werfen müssen, sofern der Leistungsort im Inland liegt. 

Für die Bestimmung des Leistungsorts ist der (Wohn-)

Sitz des Leistungsempfängers entscheidend. Daher ist 

bei Transaktionen mit anonymen Käufern zu beachten, 

dass die Mitwirkungspflichten hinsichtlich der Be-

stimmung des (Wohn-)Sitzes des Leistungsempfängers 

weiterhin bestehen.

FAZIT: 
Händler von Non-Fungible Tokens sollten ihre bis-

herige umsatzsteuerliche Behandlung der Um-

sätze überprüfen und ggf. anpassen. Eine saubere 

Dokumentation der Transaktionen ist unerläss-

lich, insbesondere im Hinblick auf die Nachweis-

pÁichten gegenüber der Finanzverwaltung.

FÜR UNTERNEHMEN

Umsatzsteuerliche Einordnung 
von Umsätzen aus Online- 
Veranstaltungsleistungen

Das Bundesfinanzministerium hat am 8.8.2025 
ihre Verwaltungsanweisungen zur steuerlichen 
Behandlung von Online-Veranstaltungen aktuali-
siert. Die wichtigsten Änderungen betreɆen die  
Abgrenzung von Live-Inhalten und aufgezeichneten 
Inhalten sowie die Anwendung von Steuerbe
freiungen und Ermäßigungen.

Das BundesÀnanzministerium hat am 8.8.2025 seine 
Verwaltungsanweisungen zur steuerlichen Behandlung 

von Online-Veranstaltungen aktualisiert und seine bis-

herigen Anweisungen vom 29.4.2024 aufgehoben. 

Abgesehen von redaktionellen Anpassungen bleiben 

die bisherigen Grundsätze für vorproduzierte Inhalte, 

Live-Streamings und hybride Angebote sowie Dienst-

leistungskommissionen weiterhin bestehen.

Vorproduzierte Inhalte, wie aufgezeichnete Kurse oder 

Konzerte, gelten weiterhin als elektronische Dienst-

leistungen und sind nicht steuerbefreit. Live-Streamings 

und hybride Veranstaltungen, bei denen eine Interaktion 

mit dem Publikum möglich ist, können dagegen steuer-

frei oder ermäßigt besteuert werden. Voraussetzung 

ist, dass die weiteren Kriterien erfüllt sind. Es han-

delt sich nicht um auf elektronischem Weg erbrachte 

Dienstleistungen.

Sowohl die Steuerbefreiungen für Leistungen im 

Gesundheitsbereich, für Kunst und Kultur sowie für 

Bildungsangebote als auch der ermäßigte Steuersatz 

für Eintrittsberechtigungen gelten ausschließlich für 

Live- und Hybrid-Veranstaltungen. Aufgezeichnete 

oder vorproduzierte Inhalte sind von der Steuerbe-

freiung bzw. -ermäßigung ausgeschlossen. Hier bleibt 

also alles wie bisher.

Die bisherige pauschale Regelung zur Kombination von 

Live-Veranstaltungen und Aufzeichnungen entfällt. Ob 

eine einheitliche oder mehrere selbstständige Leistun-

gen vorliegen, bestimmt sich nunmehr nach dem Einzel-

fall. Entscheidend ist das Wesen des Umsatzes aus Sicht 

des Durchschnittsverbrauchers und der wirtschaftliche 

Gehalt des Angebots.

Für Leistungen, die vor dem 1.1.2026 erbracht werden, 

ist es nicht zu beanstanden, wenn sich Anbieter noch 

auf die alte Verwaltungsanweisung vom 29.4.2024 

berufen.

FAZIT: 
Die steuerliche Bewertung von Online-Veran

staltungen erfolgt künftig variabler und orientiert 

sich stärker am Einzelfall. Vor allem Anbieter mit auf-

geteiltem Entgelt nach der bisherigen Verwaltungs-

anweisung vom 29.4.2024 sollten ihre Angebote 

und deren umsatzsteuerliche Handhabung prüfen 

und ggf. anpassen.

STEUERN
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FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Gutglaubensschutz im  
Verfahren der Umsatzsteuer-
festsetzung

Der BundesÀnanzhof hat dem Europäischen Ge-
richtshof am 19.2.2025 erneut die Frage vorgelegt, 
ob der Gutglaubensschutz des SteuerpÁichtigen im 
Verfahren der Umsatzsteuerfestsetzung, entgegen 
der AuɆassung der Finanzverwaltung, nicht erst 
im Billigkeitsverfahren, sondern bereits im Fest-
setzungsverfahren zu prüfen ist.

Die grundsätzliche Berücksichtigung eines Gutglaubens-

schutzes ist im Umsatzsteuerrecht seit Langem an-

erkannt. Der Europäische Gerichtshof qualiÀziert den 
Vertrauensschutz als Bestandteil der Rechtsordnung 

der Europäischen Union. Dieser Grundsatz ist nicht 

nur von den Unionsorganen zu beachten, sondern auch 

von den Mitgliedstaaten bei der Ausübung der ihnen 

durch die Unionsrichtlinien eingeräumten Befugnisse. 

Der Schutz des guten Glaubens kann in der nationalen 

Gesetzgebung ausdrücklich geregelt sein. Fehlt eine sol-

che gesetzliche Regelung, bedeutet dies jedoch nicht, 

dass der gute Glaube des SteuerpÁichtigen unbeachtet 
bleibt. In solchen Fällen ergibt sich unmittelbar aus 

dem unionsrechtlichen Vertrauensschutzprinzip ein ent-

sprechender Schutz.

Im Urteilsfall nutzte eine Unternehmerin, die mit Uhren 

handelte, für bestimmte Verkäufe die sog. DiɆerenz-

besteuerung. Dabei wird nur die DiɆerenz zwischen 
Einkaufs- und Verkaufspreis versteuert – eine Regelung, 
die vor allem für den Handel mit gebrauchten Waren 

gedacht ist. Die Unternehmerin verließ sich dabei auf 

die Angaben ihrer Lieferanten, die in ihren Rechnungen 

erklärten, dass die Voraussetzungen für die DiɆerenz-

besteuerung erfüllt seien. Später stellte das Finanz-

amt fest, dass die Angaben falsch waren und es sich 

um Neuware handelte. In der Folge war die DiɆerenz-

besteuerung unzulässig und die Finanzverwaltung setzte 

eine höhere Umsatzsteuer fest.

Einen gesetzlichen Vertrauensschutz im Rahmen der 

DiɆerenzbesteuerung gibt es nicht. Daher wies sowohl 
die Finanzverwaltung den Einspruch als auch das Finanz-

gericht die Klage mit der Begründung ab, dass sich die 

Unternehmerin auf einen nicht gesetzlich vorgesehenen 

Gutglaubensschutz nicht im Festsetzungsverfahren, 

sondern nur in einem separaten Billigkeitsverfahren be-

rufen kann.

Der BundesÀnanzhof hat bereits mehrfach Zweifel an 
dieser Praxis geäußert und dem Europäischen Gerichts-

hof am 19.2.2025 erneut die Frage vorgelegt, ob es mit 

dem Unionsrecht vereinbar ist, den SteuerpÁichtigen auf 
ein zusätzliches Verfahren zu verweisen. Der angerufene 

Europäische Gerichtshof hat die Klärung der Rechts-

frage mittlerweile an das Gericht der Europäischen 

Union abgegeben. Damit könnte der Rechtsfrage keine 

grundsätzliche Bedeutung für das gesamte Mehrwert-

steuerrecht mehr beigemessen werden. Ob es daher zu 

einer Grundsatzentscheidung zum Vertrauensschutz im 

Umsatzsteuerrecht kommen wird, bleibt abzuwarten.

HINWEIS: 
Der Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 

19.2.2025 könnte weitreichende Folgen haben. 

Der Gutglaubensschutz hat neben der DiɆerenz-

besteuerung auch Relevanz für die Gewährung 

der Steuerfreiheit von Ausfuhrlieferungen 

sowie im Rahmen des Vorsteuerabzugs und des 

Direktanspruchs.

FÜR IMMOBILIENINVESTOREN

Aktuelles zur doppelten Grund-
erwerbsteuer bei Share Deals

Der BundesÀnanzhof entschied am 9.7.2025, dass 
bei einem zeitlichen Auseinanderfallen von Signing 
und Closing bei einem Share Deal rechtliche Zweifel 
an einer doppelten Festsetzung der Grunderwerb-
steuer bestehen.

Gehen innerhalb von zehn Jahren unmittelbar oder 
mittelbar mindestens 90 % an einer Grundbesitz halten-

den Personen- oder Kapitalgesellschaft auf einen neuen 

oder mehrere neue Gesellschafter über, wird mit dem 

Übergang der Anteile (Closing) Grunderwerbsteuer aus-

gelöst. Wenn ein solcher Gesellschafterwechsel z.  B. 
dazu führt, dass anschließend mindestens 90 % der An-

teile in der Hand eines Erwerbers vereinigt werden, liegt 

auch eine sog. Anteilsvereinigung mit dem Abschluss 
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des Verpflichtungsgeschäftes (Signing) vor. Grund-

erwerbsteuer könnte somit zweimal für ein und den-

selben Sachverhalt festgesetzt werden. 

Zur Vermeidung der doppelten Grunderwerbsteuer-

belastung ist gesetzlich allerdings geregelt, dass die Be-

steuerung des Closings Vorrang hat. Demnach kommt 

eine Besteuerung der Anteilsvereinigung nur in Betracht, 

sofern kein Fall des Bewegungstatbestandes (Closing) vor-

liegt. Der Vorrang des Bewegungstatbestandes (Closing) 

soll nach AuɆassung der Finanzverwaltung aber nur gel-
ten, wenn beide Tatbestände zeitgleich verwirklicht wer-

den. Der BundesÀnanzhof ist dieser RechtsauɆassung 
am 9.7.2025 entgegengetreten und hat entschieden, dass 

ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer doppel-

ten Grunderwerbsteuerfestsetzung bestehen, wenn das 

Finanzamt bei der Steuerfestsetzung für das Signing be-

reits Kenntnis vom erfolgten Closing hatte.

Im Streitfall erwarb die Antragstellerin mit notariel-

lem Vertrag vom 11.3.2024 sämtliche Anteile an einer 

grundbesitzenden GmbH (Signing). Das Closing erfolgte 

am 29.3.2024 und wurde nicht gegenüber der Finanz-

verwaltung angezeigt. Das Finanzamt setzte darauf-

hin zweimal Grunderwerbsteuer fest – einmal wegen 
des Gesellschafterwechsels und einmal wegen der 

Anteilsvereinigung.

Der BundesÀnanzhof hob den angefochtenen Beschluss 
des Finanzgerichts auf und setzte die Vollziehung des 

Grunderwerbsteuerbescheids aus. Nach AuɆassung 
des BundesÀnanzhofs ist es zweifelhaft, dass sich der 
Vorrang des Bewegungstatbestandes (Closing) nur auf 

die Fälle beschränken soll, in denen beide Tatbestände 

(Signing und Closing) zeitgleich verwirklicht werden.

HINWEIS: 
Da es im vorliegenden Verfahren nur um die Aus-

setzung der Vollziehung des strittigen Grund-

erwerbsteuerbescheids ging, bleibt die Ent-

scheidung des BundesÀnanzhofs zu der Signing/
Closing-Problematik im Hauptsacheverfahren ab-

zuwarten. SteuerpÁichtige sollten daher weiter-
hin sowohl das Signing als auch das Closing 

gegenüber der Finanzverwaltung anzeigen und 

evtl. Grunderwerbsteuerbescheide durch Ein-

spruch oɆen halten.

FÜR PERSONENGESELLSCHAFTEN

Erforderlichkeit der Eintragung 
einer eGbR ins Grundbuch bei 
Grundstücksgeschäften

Der Bundesgerichtshof beschloss am 3.7.2025, 
dass sich eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) bei Grundstücksgeschäften im Gesellschafts-
register registrieren und als eingetragene Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (eGbR) in das Grund-
buch eintragen lassen muss, bevor eine nach dem 
31.12.2023 beantragte Übertragung des Grund-
stücks im Grundbuch vollzogen werden kann.

Im Ausgangsfall erklärten die Gesellschafter zweier Ge-

sellschaften bürgerlichen Rechts mit notariellem Ver-

trag vom 21.12.2023 deren AuÁösung sowie die Über-
tragung des Grundbesitzes dieser Gesellschaften auf 

die Gesellschafter. Das Grundbuchamt hatte auf das 

zum 1.1.2024 in Kraft getretene Personengesellschafts-

rechtsmodernisierungsgesetz hingewiesen und die Auf-

fassung vertreten, dass bei Grundstücksgeschäften die 

Registrierung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts im 

Gesellschaftsregister und die Eintragung in das Grund-

buch nunmehr erforderlich seien. 

Der Bundesgerichtshof hat sich dieser AuɆassung am 
3.7.2025 angeschlossen. Der Beschluss zur AuÁösung 
der Gesellschaften stehe deren Eintragung in das Ge-

sellschaftsregister nicht entgegen. Eine Gesellschaft be-

stehe bis zur endgültigen Auseinandersetzung des Ge-

sellschaftsvermögens fort und gelte erst im Anschluss 

als (voll) beendet. Die Voreintragung und Registrierung 

bei der Übertragung eines Grundstücks ist demnach 

zwingend notwendig. Der Bundesgerichtshof sieht auch 

keine Ausnahme in der Konstellation, dass das über-

tragene Grundstück den einzigen Vermögenswert der 

Gesellschaft darstellt. Ferner ist es für die Erforderlich-

keit der Eintragung nicht von Relevanz, ob eine familiäre 

Verbindung zwischen den Gesellschaftern besteht.

Durch die Erforderlichkeit der Registrierung und Ein-

tragung wird für die Praxis Rechtssicherheit geschaɆen. 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts mit Grundbesitz 

sollten sich in das Gesellschaftsregister eintragen las-

sen, um handlungsfähig zu sein. Diese Eintragung ist 

nicht nur bei Grundstücksübertragungen notwendig, 

sondern bei allen Verfügungen, wie z.  B. der Bestellung 
oder Änderung von Sicherheiten.
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HINWEIS: 
Die im LieferkettensorgfaltspÁichtengesetz ge-

regelten SorgfaltspÁichten gelten weiterhin, ledig-

lich die BerichtspÁicht entfällt und entlastet so 
Unternehmen. Der Gesetzentwurf muss noch vom 

Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

FÜR UNTERNEHMEN

Einführung eines elektro
nischen Widerrufsbuttons

Die Bundesregierung plant die Einführung eines 
elektronischen Widerrufsbuttons bei online ge-
schlossenen Verträgen. Mit dem am 16.10.2025 von 
der Bundesregierung beschlossenen Gesetzentwurf 
sollen die europäischen Vorgaben zu Verbraucher- 
und Versicherungsverträgen umgesetzt werden. 

Die Bundesregierung hat am 16.10.2025 den Gesetz-

entwurf „zur Änderung des Verbrauchervertrags- und 

des Versicherungsvertragsrechts sowie zur Änderung 

des Behandlungsvertragsrechts“ beschlossen. Der Ent-

wurf dient der Umsetzung europäischer Richtlinien, 

die Änderungen der Verbraucher-Richtlinien betreɆen 
und ein hohes Verbraucherschutzniveau im gesamten 

Binnenmarkt gewährleisten sollen. Verbraucher sollen 

besser informierte geschäftliche Entscheidungen tref-

fen, um den nachhaltigen Konsum zu fördern und die 

nachhaltige Wirtschaft zu stärken. Die Vorgaben der 

europäischen Verbraucherrechterichtlinie sind bis zum 

19.12.2025 umzusetzen. 

Anbieter von Online-Shops werden verpÁichtet, eine 
klar erkennbare und jederzeit zugängliche SchaltÁäche 
einzurichten, wodurch die online geschlossenen Ver-

träge künftig widerrufen werden können. Durch die Ein-

führung dieser elektronischen Widerrufsfunktion, eines 

Widerrufsbuttons, sollen der Verbraucherschutz und die 

Rechtssicherheit verbessert werden. Die bisherige un-

begrenzte Widerrufsmöglichkeit wird zudem zeitlich klar 

begrenzt, wodurch langwierige Rechtsstreitigkeiten ver-

mieden werden sollen. 

Zusätzlich sind Anpassungen vorgesehen, durch die 

Verbraucher künftig konkreter über das gesetzliche 

Gewährleistungsrecht und über Haltbarkeitsgarantien 

durch Unternehmer in Kenntnis gesetzt werden müs-

sen. Die neuen Informationspflichten betreffen die 

HINWEIS: 
Um bei Grundstücksgeschäften mögliche Ver-

zögerungen zu vermeiden, sollten sich Gesell-

schaften bürgerlichen Rechts mit Grundbesitz 

in das Gesellschaftsregister eintragen lassen. 

Handlungsbedarf besteht nach dem Urteil des 

Bundesgerichtshofs vom 3.7.2025 auch für Gesell-

schaften, die Anteile an einer GmbH halten.  

FÜR UNTERNEHMEN

Änderung des Lieferketten
sorgfaltspÁichtengesetzes

Der am 3.9.2025 von der Bundesregierung be-
schlossene Gesetzentwurf zur Änderung des Liefer-
kettensorgfaltspÁichtengesetzes sieht die Entlastung 
der Unternehmen durch eine anwendungs- und voll-
zugsfreundliche Umsetzung vor. Das Lieferketten-
sorgfaltspÁichtengesetz regelt die unternehmerische 
Verantwortung für die Einhaltung von Menschen-
rechten und den Umweltschutz in Lieferketten. Das 
Gesetz soll nun bürokratieärmer und somit unter-
nehmensfreundlicher gestaltet werden. 

Am 3.9.2025 beschloss die Bundesregierung den Ent-

wurf eines Gesetzes zur Änderung des Lieferketten-

gesetzes. Bis zur Ablösung durch ein Gesetz, das die 

Europäische Lieferkettenrichtlinie in das nationale 

Recht überführt, bleibt das nationale Lieferkettensorg-

faltspÁichtengesetz bestehen. Die Europäische Liefer
kettenrichtlinie enthält menschenrechtliche sowie 

umweltbezogene SorgfaltspÁichten. 

Die Globalisierung ermöglicht die Produktion im Aus-

land, weshalb durch das Lieferkettengesetz die Ver-

antwortung der Unternehmen für die Einhaltung der 

Menschenrechte garantiert werden soll. Insbesondere 

der Schutz vor Kinderarbeit, der Schutz der Umwelt und 

des Klimas sowie das Recht auf faire Lohnzahlungen sol-

len gewährleistet werden. 

Nachdem an den ursprünglichen Gesetzesregelungen 

Kritik laut geworden war, ist es nunmehr das Ziel, Unter-

nehmen von Bürokratie zu entlasten und die Wirtschaft 

zu stärken. Die BerichtspÁicht über die Einhaltung der 
SorgfaltspÁichten soll entfallen und die Sanktionierung 
bei Verstößen gegen die bestehende SorgfaltspÁicht 
restriktiver geregelt werden. 
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werden. Der ursächliche Zusammenhang zwischen 

einem fehlerhaften Produkt und einer eingetretenen 

Verletzung eines Rechtsguts wie des Lebens, des Kör-

pers oder des Eigentums soll grundsätzlich vermutet 

werden, sofern ein Produktfehler feststeht und die Ver-

letzung auf diesen Fehler zurückzuführen ist. Den Unter-

nehmen obliegt zudem eine PÁicht zur OɆenlegung der 
Beweismittel. Hierbei sollen Geschäftsgeheimnisse der 

Unternehmen aber weiterhin gewahrt werden. Die bis-

herige Haftungshöchstgrenze für Personenschäden ent-

fällt zukünftig.

Zudem ist geplant, Software und insbesondere Systeme 

künstlicher Intelligenz in die Produkthaftung miteinzu-

beziehen, wobei Open-Source-Software, die außerhalb 

einer Geschäftstätigkeit entwickelt und bereitgestellt 

wird, weiterhin von der Produkthaftung ausgenommen 

bleibt. In Fällen, in denen an dem Produkt nach des-

sen Inverkehrbringung eine wesentliche Veränderung 

vorgenommen wurde, soll der verändernde Hersteller 

künftig als Hersteller gelten. Sofern er geltend macht, 

dass ein nicht veränderter Teil des Produkts den Fehler 

verursacht hat, kann er sich von der Haftung befreien. In 

Bezug auf globale Wertschöpfungsketten ist vorgesehen, 

bei nicht greifbaren Produktherstellern außerhalb der 

Europäischen Union unter bestimmten Voraussetzungen 

weitere Akteure haften zu lassen, wie diejenigen, die 

das Produkt auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht 

haben (Importeure) oder die in der Europäischen Union 

ansässig sind und vom Hersteller beauftragt wurden, be-

stimmte Aufgaben wahrzunehmen (Beauftragte), oder 

Lieferanten. ProÀtieren sollen von den Änderungen die 
Verbraucher und auch die Unternehmen, die sichere 

Produkte produzieren und verkaufen. 

HINWEIS: 
Sobald der am 11.9.2025 veröɆentliche Gesetzent-
wurf zur Modernisierung des Produkthaftungsrechts 

in Kraft tritt, erleichtert dies die Geltendmachung 

von Schadensersatzansprüchen gegenüber Her-

stellern. Da eine Umsetzung der europäischen 

Vorgaben sicher ist, sollten sich Unternehmen 

frühzeitig auf die neuen Regelungen einstellen. 

Produktionsprozesse und deren Dokumenta-

tion, das Risikomanagementsystem und der Ver-

sicherungsschutz müssen überprüft werden. 

Aspekte zur Reparierbarkeit und zu verfügbaren Soft-

ware-Updates bei Waren mit digitalen Elementen. Bei 

Finanzdienstleistungsverträgen wird der Katalog der 

InformationspÁichten neu organisiert und durch Vor-
gaben zu „angemessenen Erläuterungen“ erweitert. 

Verbraucher sollen zudem die Möglichkeit haben, bei 

Online-Tools eine direkte, persönliche Kontaktaufnahme 

verlangen zu können. 

EMPFEHLUNG: 
Unternehmen mit Online-Shops sollten Vor-

kehrungen treɆen, um den neuen gesetzlichen 
Vorgaben Rechnung zu tragen. Das weitere 

Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwarten.

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Modernisierung des Produkt
haftungsrechts

Das Bundesjustizministerium plant die Modernisie-
rung des Produkthaftungsrechts. Der am 11.9.2025 
veröɆentlichte Gesetzentwurf ist die erstmalige 
weitgehende Reformierung des Produkthaftungs-
rechts seit 1989 und dient der Umsetzung der 
europäischen Richtlinie zur Modernisierung des 
Produkthaftungsrechts. Damit soll die Funktion des 
Binnenmarktes garantiert sowie das hohe Schutz-
niveau für Geschädigte sichergestellt werden. 

Das Bundesjustizministerium hat am 11.9.2025 einen 

Gesetzentwurf zur Modernisierung des Produkt-

haftungsrechts veröffentlicht. Ziel ist der bessere 

Schutz bei fehlerhaften Produkten und insbesondere 

bei fehlerhafter Software. Im Zusammenhang mit der 

Modernisierung steht die Anpassung an die Digitali-

sierung, an die Kreislaufwirtschaft und an die globalen 

Wertschöpfungsketten im Vordergrund. 

Die wesentlichen vorgesehenen Änderungen betreɆen 
die Einbeziehung von Software in die Produkthaftung, 

die Produkthaftung bei Kreislaufwirtschaft und in globa-

len Wertschöpfungsketten sowie die einfachere Geltend-

machung von Schadensersatzansprüchen. 

Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 

gegenüber Herstellern fehlerhafter Produkte bei Sach-

schäden oder Körperverletzungen soll vereinfacht 
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	■ Buchhalterische EntÁechtung durch getrennte Konten 
und gesonderte Tätigkeitsabschlüsse

	■ Wegfall von Privilegien wie Mieterstromzuschlägen 

oder Steuervergünstigungen

Unproblematisch bleibt die Einstufung als Kundenanlage 

nur in wenigen Fällen, etwa bei reiner Eigenversorgung 

innerhalb eines Unternehmens oder bei gemeinschaft-

licher Nutzung durch Wohnungseigentümer ohne Strom-

verkauf. Auch die sog. Kundenanlage zur betrieblichen 

Eigenversorgung kann weiterhin zulässig sein, wenn der 

Drittverbrauch unterhalb einer Bagatellgrenze von 5 bis 

10 % liegt.

Mehrere Verbände, darunter der Verband der Industriel-

len Energie- und Kraftwirtschaft e.V., fordern eine zügige 

gesetzliche Klarstellung und schlagen konkrete Lösun-

gen vor – etwa die Einführung eines neuen Paragrafen 
für „Besondere Geschlossene Verteilernetze“. Auch der 

Bundesrat und das Bundeswirtschaftsministerium sehen 

Handlungsbedarf. Ob bis zum Jahresende eine gesetz-

liche Neuregelung gelingt, ist jedoch oɆen. Die europa-

rechtlichen Vorgaben lassen nur begrenzten Spielraum 

für nationale Ausnahmen.

EMPFEHLUNG: 
Mit den groben Leitplanken des Beschlusses 

des Bundesgerichtshofs vom 13.5.2025 sollten 

Unternehmen prüfen, ob die neue Rechtslage ihr 

bestehendes Versorgungsmodell betriɆt, da sich 
eine Vielzahl von Rechtsfolgen hieraus ergeben 

könnte.

FÜR BETREIBER VON ENERGIEERZEUGUNGS
ANLAGEN

Aktuelles zur deutschen 
Sonderregelung für Kunden-
anlagen

Der Bundesgerichtshof hat sich am 13.5.2025 der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs an-
geschlossen, wonach die deutsche Sonderregelung 
für sog. Kundenanlagen europarechtswidrig ist. 
Unternehmen sollten prüfen, ob sie künftig als 
Netzbetreiber gelten und regulatorischen PÁichten 
unterliegen.

Kundenanlagen sind Energieinfrastrukturen, die inner-

halb eines räumlich zusammenhängenden Betriebs-

gebiets Strom oder Gas an eine begrenzte Anzahl von 

Verbrauchern weiterleiten – etwa in Industrieparks, 
Krankenhäusern oder Wohnquartieren. Sie galten bis-

lang als nicht regulierungspÁichtig und waren von vielen 
gesetzlichen Anforderungen ausgenommen.

Mit Beschluss vom 13.5.2025 hat der Bundesgerichts-

hof die bisherige Auslegung des Begriffs „Kunden-

anlage“ grundlegend geändert. Er folgt damit dem Euro-

päischen Gerichtshof, der bereits Ende 2024 festgestellt 

hatte, dass die deutsche Regelung zu Kundenanlagen in 

ihrer bisherigen Form nicht mit der Elektrizitätsbinnen-

marktrichtlinie vereinbar ist.

Nach aktueller Rechtslage liegt eine Kundenanlage nur 

dann vor, wenn die Energieanlage nicht der Weiter-

leitung von Energie zum Verkauf dient. Sobald Energie 

über die Anlage an Dritte verkauft oder weitergeleitet 

wird – etwa an Mieter, Dienstleister oder konzernfremde 
Unternehmen –, handelt es sich um ein Verteilernetz. 
Damit entfällt die bisherige Bewertung nach Kriterien 

wie Wettbewerbsrelevanz oder räumliche Abgrenzung. 

Die Folge ist, dass viele bisherige Kundenanlagen nun als 

regulierungspÁichtige Verteilernetze gelten könnten.

Für betroffene Unternehmen bedeutet dies unter 

Umständen:

	■ GenehmigungspÁicht nach dem Energiewirtschafts- 
gesetz

	■ PÁicht zur Erstellung, Prüfung und OɆenlegung eines 
Jahresabschlusses ohne Inanspruchnahme bestim
mter Erleichterungen
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In der Praxis sollten IT-Abteilungen klare Zugriffs-

konzepte deÀnieren und dokumentieren, um Daten-

schutz und Revisionssicherheit zu gewährleisten.

4. Archivierung im Originalformat
Dokumente müssen in dem Format archiviert werden, 

in dem sie empfangen wurden (z. B. XML, PDF, CSV). 

Formatkonvertierungen sind erlaubt, müssen aber voll-

ständig dokumentiert und nachvollziehbar sein.

In der Praxis sollte die Verfahrensdokumentation um Kon-

vertierungsprozesse ergänzt werden, inkl. technischer 

Beschreibung und Verantwortlichkeiten.

5. Zahlungsnachweise bei steuerlicher Relevanz
Zahlungsbelege von Zahlungsdienstleistern müssen nur 

dann archiviert werden, wenn sie als Buchungsbelege 

dienen oder zur Abgrenzung barer/unbarer Vorgänge 

erforderlich sind.

In der Praxis ist eine klare Definition in der Buch-

haltungsrichtlinie erforderlich, wann Zahlungsbelege 

steuerlich relevant sind.

EMPFEHLUNG: 
Die am 14.7.2025 überarbeiteten Grundsätze zur 

ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 

Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elek-

tronischer Form sowie zum DatenzugriɆ sind ein 
weiterer Schritt in Richtung vollständig digitaler 

und prüfbarer Buchführung. Unternehmen sind 

gut beraten, ihre Systeme und Prozesse frühzeitig 

anzupassen. Die Aktualisierung der Verfahrens-

dokumentation, die Schulung der Mitarbeiter und 

die technische Prüfung der Archivierungs- und 

Buchungssysteme sind zentrale Maßnahmen zur 

GoBD-Konformität.

FÜR UNTERNEHMEN

Neue Anforderungen an die 
digitale Buchführung

Die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
DatenzugriɆ wurden am 14.7.2025 aufgrund ver-
schiedener gesetzlicher Änderungen angepasst.

Das Bundesfinanzministerium hat am 14.7.2025 die 

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Auf-

bewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 

in elektronischer Form sowie zum DatenzugriɆ (kurz: 
GoBD) überarbeitet. Die Änderungen tragen insbesondere 

der verpflichtenden Einführung der E-Rechnung im 

Business-to-Business-Bereich Rechnung und stärken die 

digitale Prüfbarkeit steuerlich relevanter Daten.

1. E-Rechnung im Fokus
Die neuen GoBD stellen klar, dass bei E-Rechnun-

gen künftig ausschließlich der strukturierte Teil (z. B. 

XML-Datei) relevant für die Archivierung ist. Die visu-

elle Darstellung (z.  B. PDF) ist nicht mehr zwingend 
aufzubewahren – es sei denn, sie enthält zusätzliche 
steuerlich relevante Informationen wie beispielsweise 

Buchungsvermerke.

In der Praxis sollten Archivsysteme so konÀguriert wer-
den, dass strukturierte Datenformate wie ZUGFeRD 

oder XRechnung revisionssicher gespeichert werden.

2. Maschinelle Auswertbarkeit als Prüfstandard
Die Finanzverwaltung setzt verstärkt auf automatisierte 

Prüfverfahren. Daher müssen Buchungsbelege künftig 

maschinenlesbar sein. Unstrukturierte Formate oder 

manuelle Buchungsvermerke gelten als potenzielle 

Schwachstellen.

In der Praxis sollten ERP- und Buchhaltungssysteme auf 

die Fähigkeit zur strukturierten Datenbereitstellung ge-

prüft und ggf. angepasst werden.

3. Erweiterter DatenzugriɆ für Betriebsprüfer
Die überarbeiteten GoBD erweitern den sog. mittelbaren 

DatenzugriɆ. Betriebsprüfer dürfen nun auch Nur-Lese-
ZugriɆ auf maschinell auswertbare Daten erhalten – ein 
Schritt hin zu mehr Flexibilität und eɇzienteren, digita-

len Prüfungen.

DIGITALISIERUNG
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Auf Basis dieser Anpassungen würde der Kreis der be-

troffenen Unternehmen deutlich verringert. Sollten 

bislang zunächst alle großen Unternehmen (= Unter-

nehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern, 25 Mio. € Bilanz-

summe oder 50 Mio. € Umsatzerlösen) zur Nachhaltig-

keitsberichterstattung nach der Corporate Sustainability 

Reporting Directive verpÁichtet sein, soll nunmehr eine 
einheitliche Mindestbedingung von 1.000 Mitarbeitern 

eingeführt werden, die auf jeden Fall zu erfüllen ist, 

um überhaupt in die VerpÁichtung zur Nachhaltigkeits-

berichterstattung zu kommen. Des Weiteren wurde für 

einen Teil des Berichterstattungsumfangs die Umsatz-

grenze auf 450 Mio. € erhöht. Diese Anpassungen sol-
len und müssen in den nationalstaatlichen Umsetzungs-

gesetzen zusätzlich berücksichtigt werden.

Der Stand der Gesetzgebung in Deutschland ist aktu-

ell so, dass die Bundesregierung am 3.9.2025 einen 

Gesetzentwurf beschlossen hat. Am 17.10.2025 hat der 

Bundesrat eine Stellungnahme abgegeben, die noch 

grundlegende Änderungsvorschläge beinhaltet. Diese 

betreɆen u. a. die Frage, ob die seitens der Bundes-

regierung stets unterstellte und propagierte Eins-zu-

eins-Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting 

Directive tatsächlich gegeben ist. Aus Sicht des Bundes-

rats ist die VerpÁichtung zur Aufstellung des Berichts 
bereits im einheitlichen elektronischen Format so nicht 

vorgegeben. Diesbezüglich fordert der Bundesrat An-

passungen des Gesetzentwurfes, weil gerade diese Auf-

stellungslösung für Unternehmen einen deutlich höhe-

ren Zeitdruck verursachen würde. Des Weiteren wertet 

der Bundesrat die Regelungen zum Konsolidierungs-

kreis als nicht ausreichend klar deÀniert. Die Bundes-

regierung hat ihren Gesetzentwurf bislang nur in mar-

ginalen Punkten an die Stellungnahme des Bundesrats 

angepasst. 

In welchem Tempo der weitere Gesetzgebungsprozess 

voranschreiten wird und ob mit einem Inkrafttreten des 

deutschen Umsetzungsgesetzes noch bis Ende dieses 

Jahres zu rechnen ist, lässt sich weiterhin nicht ein-

schätzen. Sollte das Gesetz in diesem Jahr noch in Kraft 
treten, wären börsennotierte Gesellschaften mit min-

destens 1.000 Mitarbeitern auf jeden Fall verpÁichtet, 
ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Jahr 2025 
auf Basis der Corporate Sustainability Reporting Di-

rective zu erstellen. Für die übrigen Unternehmen mit 

mindestens 1.000 Mitarbeitern und Umsätzen bzw. 

einer Bilanzsumme in einer Ànal noch festzulegenden 
Höhe würde die VerpÁichtung aufgrund der ergänzend 
verabschiedeten europäischen Richtlinien des Omni-

bus-Pakets erst ab dem Jahr 2027 greifen. Sollte das 

NACHHALTIGKEIT
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Stand des Gesetzgebungs
prozesses zur Umsetzung der 
CSRD in Deutschland

Die Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD) ist bereits Anfang 2023 in Kraft getreten und 
hätte für ihr Wirksamwerden in den einzelnen euro-
päischen Ländern seitens der Mitgliedstaaten bis 
spätestens zum 6.6.2024 in nationales Recht um-
gesetzt werden müssen. Neben einer Reihe anderer 
Länder ist auch Deutschland dieser VerpÁichtung 
bislang nicht nachgekommen und beÀndet sich 
daher in einem Vertragsverletzungsverfahren. Da 
dieses mit entsprechenden Strafzahlungen ver-
bunden ist, drängen die politischen Instanzen nun-
mehr auf eine schnelle Umsetzung. 

Bereits seit mehreren Jahren bereiten sich große Unter-
nehmen darauf vor, evtl. einen Nachhaltigkeitsbericht 

erstellen und oɆenlegen zu müssen. Die dieser grund-

sätzlichen VerpÁichtung zugrunde liegende europäische 
Richtlinie ist bereits 2023 in Kraft getreten und hätte bis 

spätestens zum 6.6.2024 in nationales Recht umgesetzt 

werden müssen, was aber in Deutschland bis heute nicht 

geschehen ist. Einen ersten Entwurf des Umsetzungs-

gesetzes gab es zwar bereits 2024, aufgrund intensiver 

Diskussionen hierzu konnte zu dessen inhaltlicher Aus-

gestaltung aber keine Einigung erzielt werden. Die Folge 

war, dass bis zum 31.12.2024 kein Umsetzungsgesetz 

in Kraft getreten ist. Damit entÀel die VerpÁichtung zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Basis der Corporate 

Sustainability Reporting Directive für das Jahr 2024. 

Nun ist nahezu ein Jahr vergangen und das deutsche 
Umsetzungsgesetz ist über das Entwurfsstadium unver-

ändert nicht hinausgekommen. Die politischen Instan-

zen erhöhen aber den Druck, ein Inkrafttreten zumindest 

noch in diesem Jahr zu realisieren. Dieses dürfte z. T. 
mit den aufgrund der Vertragsverletzung entstehenden 

Strafzahlungen zusammenhängen, aber auch der un-

befriedigenden Situation für Unternehmen geschuldet 

sein. Erschwerend kommt hinzu, dass zwischenzeitlich 

auch auf Ebene der Europäischen Union die Diskussionen 

über die Art und den Umfang der Berichterstattung fort-

gesetzt worden sind und zwischenzeitlich weitere Richt-

linien als Teil eines sog. Omnibus-Pakets verabschiedet 

wurden, die den persönlichen, aber auch den zeitlichen 

Anwendungsbereich der Corporate Sustainability Repor-

ting Directive noch mal deutlich angepasst haben. 
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Was ändert sich konkret?
	■ Umweltaussagen: Allgemeine BegriɆe wie „umwelt-

freundlich“, „grün“ oder „klimaneutral“ sind ohne 

belastbare, überprüfbare Nachweise tabu. Treib-

hausemissionsaussagen bei Kompensation (z.B. 

„CO₂-neutral durch Aufforstung“) sind künftig 
verboten.

	■ Nachhaltigkeitssiegel: Eigenkreierte oder intrans-

parente Kennzeichen ohne externe ZertiÀzierung 
stehen auf dem Prüfstand. Zugelassen bleiben nur 

von staatlichen Stellen festgesetzte oder unabhängig 

zertiÀzierte Label.

	■ Haltbarkeit & Reparierbarkeit: Versprechen wie „10 

Jahre Lebensdauer“ oder „einfach reparierbar“ müssen 
mit belastbaren Daten belegt sein. Irreführende Prakti-

ken zu Obsoleszenz oder Update-Informationen werden 

sanktioniert.

	■ Verbraucherinformation: Verständlichkeit statt Klein

gedrucktes – umweltrelevante Daten müssen klar, 
konsistent und leicht zugänglich sein.

„EmpCo setzt ein notwendiges  

Signal für transparente Nachhaltig-

keitskommunikation: Nur wer Be-

lege, Annahmen und Unsicher-

heiten seiner Claims offenlegt, 

schaɆt Vertrauen und vermeidet 
Greenwashing; vage Aussagen und 

unkontrollierte Siegel verlieren an Raum.“ Àndet Antonia 
Rüther, Nachhaltigkeitsberaterin der HLB S&G Consulting, 

einem Joint Venture, was unter anderem von Ganteführer 
im Mai 2024 gegründet wurde.

Was jetzt zu tun ist
	■ Quick-Scan Ihrer Umweltclaims und Nachhaltig-

keitssiegel: Inventur, marken- & wettbewerbsrecht-

liche Bewertung, Priorisierung.

	■ Evidenz-Management: Nachweise aufbauen (Studien, 

Messwerte, ZertiÀkate), Versionierungen und Frei-
gabeprozesse sichern.

	■ Label-Governance: unzulässige Labels überarbeiten, 

ZertiÀzierungsstrategie festlegen.

	■ Schulungen: Mitarbeitende in Marketing, Produkt-

management und Vertrieb zu neuen Anforderungen 

und Best Practices schulen.

Gesetz nicht mehr in diesem Jahr in Kraft treten, müss-

ten die bislang zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

verpÁichteten Unternehmen weiterhin nach bisherigem 
Schema berichten.  

FAZIT: 
Im Ergebnis besteht somit weiterhin eine sehr 

hohe Unsicherheit, vor allem für große börsen-

notierte Einheiten, ob und in welchem Umfang sie 

für das Geschäftsjahr 2025 ihre Nachhaltigkeits-

berichterstattung vorzunehmen haben. Aufgrund 

des hohen politischen Drucks, das Umsetzungs-

gesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten zu las-

sen, sollten sich diese Unternehmen aber darauf 

vorbereiten, die Regelungen der Corporate Sustai-

nability Reporting Directive anwenden zu müssen.

FÜR UNTERNEHMEN

Regulierung der Umweltwerbung 
durch EmpCo: Handlungsbedarf 
bei Claims, Haltbarkeit und 
Label-Governance

Die EU verschärft mit der EmpCo-Richtlinie die  
Regeln gegen Greenwashing in der Werbung. Um-
welt- und Nachhaltigkeitsaussagen sollen künftig 
nachvollziehbar, überprüfbar und für Verbraucher 
klar verständlich sein. Betroffen sind sämtliche 
Kommunikationskanäle – von Marketingtexten über 
Produktseiten und Verpackungen bis hin zu Labels 
und Kundeninformationen – und das branchenüber-
greifend. Die neuen Regelungen sollen bis Ende 
September 2026 im Gesetz gegen unlauteren Wett-
bewerb umgesetzt werden.

Dr. Martin Minkner, Rechtsanwalt 

für Gewerblichen Rechtsschutz 

bei Dr. Ganteführer Marquardt & 

Partner mbB sagt: „Die EmpCo-

Richtlinie setzt schärfere Maß-

stäbe für ‚grüne‘ Werbung. Wer 

Umweltvorteile kommuniziert, 

braucht ein sauberes Claim- und Evidenz-Management, 

auch im Hinblick auf die Verwendung von Nachhaltig-

keitssiegel – sonst drohen kostspielige Abmahnungen 
und Gerichtsverfahren.“ 

NACHHALTIGKEIT
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Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht zwei Ver-

fahren, in denen geklärt werden sollte, ob die Erhebung 

des Solidaritätszuschlags verfassungsgemäß ist, nicht 

zur Entscheidung angenommen. Durch die Allgemein-

verfügung muss nicht jeder SteuerpÁichtige, der gegen 
die Erhebung des Solidaritätszuschlags vorgegangen 

ist, einzeln angeschrieben werden. SteuerpÁichtige, die 
dennoch dagegen vorgehen wollen, müssen für ihren 

speziellen Fall innerhalb eines Jahres Klage bei dem für 
sie zuständigen Finanzgericht einreichen.

Das Landesamt für Steuern Niedersachsen hat am 

2.5.2025 für Altfälle bis zum 31.12.2021 klargestellt, 

dass Fremdwährungsverluste bei Konzerndarlehen 
steuerlich nur dann abziehbar sind, wenn das gesam-

te Darlehen fremdüblich abgesichert ist. Eine reine Ab-

sicherung des Währungsrisikos reicht nicht aus, und 

gegenläuÀge Erträge dürfen nicht saldierend berück-

sichtigt werden. Ab dem 1.1.2022 greift diese Korrektur-

vorschrift nicht mehr.

Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber haben 

die vorläuÀgen Netzentgelte für 2026 veröɆentlicht. 
Geplant ist eine Senkung des bundeseinheitlichen 

Übertragungsnetzentgelts um rund 57 % – von derzeit 
6,65 ct/kWh auf 2,86 ct/kWh. Voraussetzung ist, dass 

der angekündigte Bundeszuschuss in Höhe von 6,5 Mrd. 

€ aus dem Klima- und Transformationsfonds gesetz-

lich verankert wird. Die endgültige Festlegung erfolgt 

voraussichtlich bis Dezember 2025.

Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber haben 

die netzentgeltbasierten Umlagen (KWKG-Umlage 

und OɆshore-Netzumlage) sowie den Aufschlag für be-
sondere Netznutzung für das Jahr 2026 bekannt ge-

geben. Die KWKG-Umlage steigt von 0,277 ct/kWh auf 

0,446 ct/kWh, die OɆshore-Netzumlage von 0,816 ct/
kWh auf 0,941 ct/kWh und der Aufschlag für besondere 

Netzentgelte von 1,558 ct/kWh auf 1,559 ct/kWh. Der 

Anstieg der Umlagen und der unverändert auf hohem 

Niveau verbleibende Aufschlag für besondere Netz-

nutzung zeigen, dass energieintensive Unternehmen 

weiterhin Entlastungsmöglichkeiten prüfen sollten.

Um die Amtsgerichte in Deutschland zu stärken, hat 

die Bundesregierung am 27.8.2025 ein „Gesetz zur 

Änderung des Zuständigkeitsstreitwerts der Amts-
gerichte, zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in 
Zivilsachen sowie zur Änderung weiterer prozessualer 

Regelungen“ beschlossen. Der Zuständigkeitsstreitwert 

soll dann von 5.000 € auf 10.000 € angehoben werden. 
Das weitere Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwarten.

Interesse an einer Beratung?
Wir bieten einen kompakten EmpCo-Check mit konkre-

ten Handlungsempfehlungen – bis hin zur Umsetzung 
Ihrer Claim- und Label-Governance. Vereinbaren Sie 

einen unverbindlichen Termin, um Ihre Kommuni-

kation EmpCo-konform und zugleich verkaufsstark 

auszurichten.

Bei Interesse melden Sie sich sehr gerne bei unserer 

Nachhaltigkeitsberaterin Antonia Rüther per Mail  

(ruether@gamapa.de) oder per Anruf 0211 8989103.

 

Kurznachrichten

Zum 1.1.2026 soll der gesetzliche Mindestlohn von 

12,82 € auf 13,90 € pro Stunde steigen. Eine weitere 
Erhöhung auf 14,60 € ist zum 1.1.2027 vorgesehen. Auf-
grund der dynamischen Koppelung des Mindestlohns 

an die Geringfügigkeitsgrenze (sog. Minijob-Grenze) 

wird die Verdienstgrenze voraussichtlich zum 1.1.2026 

auf 603 € und zum 1.1.2027 auf 633 € pro Monat an-

gehoben. Damit bleibt es bei einer maximalen monat-

lichen Arbeitszeit von 43 Stunden. 

Ab dem 1.1.2026 erfolgt der Nachweis der Beiträge zur 
privaten Kranken- und PÁegepÁichtversicherung im 

Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens ausschließ-

lich elektronisch über das ELStAM-Verfahren. Die priva-

ten Krankenversicherungen müssen die Beiträge für das 

Folgejahr bis zum 20.11. an das Bundeszentralamt für 

Steuern melden. Der Datenabruf soll für Arbeitgeber ab 

Dezember 2025 für 2026 möglich sein. Bis Ende 2027 

gilt eine Übergangsfrist, in der in Ausnahmefällen noch 

Papierbescheinigungen seitens des Arbeitgebers akzep-

tiert werden können – etwa bei technischen Problemen 
(BundesÀnanzministerium vom 15.8.2025).

Die Finanzverwaltung hat am 4.8.2025 mit einer All-
gemeinverfügung alle Einsprüche und Änderungs-

anträge zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des 
Solidaritätszuschlagsgesetzes zurückgewiesen. 

NACHHALTIGKEIT
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Neue Mitarbeiter

Auch in den vergangenen Monaten durften wir wieder 

neue Kolleginnen und Kollegen bei Ganteführer willkom-

men heißen: Zum 1. September startete Paulina Enck 
als Wirtschaftsprüfungsassistentin, zudem verstärkte 

Wojciech Adamiec unser Team am Standort Polen als 

Buchhalter und Verwaltungsassistent.

Im Oktober folgten gleich mehrere Neuzugänge: Dr. Martin 
Minkner, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerb- 

lichen Rechtsschutz, sowie Sabine Schönfelder, Diplom-

Finanzwirtin (FH) und Steuerberaterin, beide in der 

Position als Counsel. Außerdem begrüßen wir Eva- 
Monika Glowik als Steuerfachwirtin, Britta Lingens als 

Rechtsanwältin im Insolvenz-Team und Ali Alhaj als Werk-

student im Bereich Wirtschaftsprüfung. Gleichzeitig hat  

Dr. Lutz Starek seine Partnerschaft in der Sozietät been-

det, bleibt uns aber weiterhin als Rechtsanwalt erhalten.

Im November sind Marcus Emmelmann als Werk

student im Team Troost und Katharina Winkler als 

Rechtsanwaltsfachangestellte neu hinzugekommen. Wir 

freuen uns über die Verstärkung und heißen alle neuen 

Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen!

Dienstjubiläum: 
Im Oktober feierte Rechtsan-
wältin Antje Stosch ihr zehn-

jähriges Kanzleijubiläum –  
wir gratulieren herzlich und 

freuen uns, dass sie schon so 

lange Teil unseres Teams ist!

Events

Rückblick auf unsere Veranstaltungen
Seit dem Sommer ist bei Ganteführer einiges passiert –  
vom Sportevent bis zu einem ganz besonderen Jubi-
läum. In jedem Fall gab es einiges zu Feiern. Beispiel-

weise die Fertigstellung unserer Außenterrasse – hier 
wurde gemeinsam die neue Outdoorküche aufgebaut 

und anschließend mit einer BBQ-Session eingeweiht. 

Sonne, Sand und gute Stimmung
Am 21. August trafen sich Kolleginnen und Kollegen 

zu einem sportlich-entspannten After-Work-Event am 

Beachvolleyballfeld im Düsseldorfer Volksgarten. Bei 

Aktuelles aus unserem Hause

bestem Wetter wurde gebaggert, gepritscht und ge-

lacht – egal ob Anfänger oder erfahrener Spieler, der 
Spaß stand klar im Vordergrund. Im Anschluss klang 

der Abend bei kühlen Getränken und sommerlicher 

Stimmung im Biergarten aus.

HLB Soccer Cup Milano
Vom 19. bis 20. September 2025 nah-

men wir erstmals im Rahmen des 

HLB Sports Festivals in Mailand 

am HLB Soccer Cup teil, bei dem 

Teams aus ganz Europa gegen

einander antraten. Nach erfolg-

reichen Gruppenspielen erreich-

ten wir das HalbÀnale, in dem wir uns 
knapp dem Titelverteidiger aus Dänemark 

geschlagen geben mussten. Am Ende sicherten wir uns 

einen beeindruckenden 3. Platz. Das Event bot nicht nur 

spannende Wettkämpfe, sondern auch wertvolle Ge-

legenheiten für den internationalen Austausch und das 

Netzwerken mit Kolleg:innen aus der gesamten HLB-

Community.

Japanische IHK

Am 12. September 2025 referierte Saeko Kawazoe vor der 

Japanischen IHK in Düsseldorf und beleuchtete das Thema 
„European Sustainability aus rechtlicher Sicht“. Der zwei-

stündige Vortrag auf Japanisch fand reges Interesse und 
wurde von etwa 50 Teilnehmenden verfolgt. Es haben 

hauptsächlich japanische Unternehmen aus Düsseldorf 

und Umgebung teilgenommen, aber auch Anreisende aus 

München waren dabei. Besonders positiv war das Feed-
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back in der anschließenden Online-Bewertung sowie die 

lebhaften Diskussionen und Fragen zu den Themen Green-

washing, EUDR oder PPWR, die sowohl während des 

Vortrags als auch im Nachgang gestellt wurden. Dieser 

Vortrag unterstreicht die wachsende Bedeutung von ESG 

aus rechtlicher Perspektive und bietet wertvolle Einblicke 

für japanische Unternehmen in Deutschland, die sich mit 

den rechtlichen Aspekten der europäischen Nachhaltig-

keitsregulatorik auseinandersetzen müssen.

Feierliche Einweihung in der Alten Kämmerei 
Ein besonderes Highlight folgte am 09. Oktober: die  

oɇzielle Einweihung unserer neuen Kanzleiräume in  
der Alten Kämmerei und zugleich die Feier zu 50 Jah- 
ren Ganteführer. Gemeinsam mit Gästen aus Wirtschaft, 

Stadtgesellschaft und langjährigen Wegbegleitern fei-

erten wir den erfolgreichen Umzug „ins Herz der Lan-

deshauptstadt“ und unser Jubiläum in der außerge-

wöhnlichen Kulisse des noch im Ausbau beÀndlichen 
Veranstaltungssaals.

 

Nach einem feierlichen Empfang und inspirierenden 

Grußworten erwartete die Besucher ein abwechslungs-

reiches Programm mit kulinarischen Highlights, musi-

kalischer Begleitung und exklusiven Kanzleiführungen 

durch die neuen Räumlichkeiten. Mit Live-Band, DJ und 
vielen persönlichen Gesprächen entwickelte sich der 

Aktuelles aus unserem Hause

Zu demselben Thema referierte Saeko Kawazoe auch 

am 24. November in Hamburg.

Publikationen:
Saeko Kawazoe: Beitrag im IStR-Länderbericht IStR-LB 

2025, 49. „Japan: National Tax Agency veröɆentlicht FAQ 
zur Nichtanwendung der Vereinfachungsregelung des 

Amount B“.

Abend zu einer gelungenen Mischung aus Rückblick und 

Aufbruchsstimmung – ein würdiger Start in das nächste  
Kapitel unserer Kanzleigeschichte. Herzlichen Dank an 

alle Gäste, die diesen Abend mit uns gestaltet haben.



Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB ist eine  
Sozietät aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und 
Rechtsanwälten. Seit Gründung im Jahr 1975 sind wir  
zu einer der führenden multidisziplinären Mittelstands- 
kanzleien in der Region Düsseldorf gewachsen. 
Mit einem Team von rund 220 Mitarbeitern beraten wir 
Unternehmen aus dem In- und Ausland, vermögende  
Privatpersonen und Family-Oɇces sowie eine Vielzahl 
von gemeinnützigen Stiftungen und Vereinen, Kommu- 
nen und kommunalen Unternehmen. 

Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen 

jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in diesem Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht geeignet und 

können eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine verbindliche Beratung bei Bedarf direkt 

mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das Abonnement dieses Rundschreibens entsteht kein Mandatsverhältnis.

Redaktionsschluss: 7.11.2025

Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte

Zudem sind wir Mitglied von HLB Deutschland, einem 
Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaften. 297 Partner und 2.675  
Berufsträger und Mitarbeiter kümmern sich um die  
Belange der meist mittelständischen Mandanten.
HLB Deutschland wiederum ist Teil von HLBI, dem inter-
nationalen Netzwerk. Mit über 1.100 Büros in 155 Län- 
dern sind wir für unsere Kunden als Mitglied so in allen 
bedeutenden Wirtschaftszentren rund um den Globus 
präsent.

Über uns

Ihre Ansprechpartner zu Fragen zu Steuern und Wirtschaft:

Alte Kämmerei | Marktplatz 6

40213 Düsseldorf

Telefon	 +49 (0) 211- 89 89 -0 

mail@gamapa.de

www.gamapa.de

Bernd Rühland, LL.M.
Rechtsanwalt, Steuerberater

Fachanwalt für Steuerrecht

E-Mail: ruehland@gamapa.de

Roland Moskat
Steuerberater, ZertiÀzierter Berater für 
Gemeinnützigkeit ( IFU/ISM gGmbH)

E-Mail: moskat@gamapa.de

Daniel Troost
Steuerberater

E-Mail: troost@gamapa.de

Claudia Stork
Wirtschaftsprüferin

Steuerberaterin

E-Mail: stork@gamapa.de

Thomas Kozik
Steuerberater, Fachberater für 

internationales Steuerrecht

E-Mail: kozik@gamapa.de

Norbert Pull
Steuerberater

E-Mail: pull@gamapa.de

Michael Baum
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

E-Mail: baum@gamapa.de

Rüdiger Schaar
Steuerberater, Fachberater für Cont-

rolling u. Finanzwirtschaft (DStV e.V.)

E-Mail: schaar@gamapa.de

Sabine Nowak
Wirtschaftsprüferin

Steuerberaterin

E-Mail: nowak@gamapa.de


